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BbgJAO

§ 3 der Brandenburgischen Juristenausbildungsordnung
ώΧϐ
(4) Zum Prüfungsstoff der Pflichtfächer gehören folgende 
Kernbereiche einschließlich der rechtswissenschaftlichen 
Methoden und der philosophischen, geschichtlichen und 
ƎŜǎŜƭƭǎŎƘŀŦǘƭƛŎƘŜƴ DǊǳƴŘƭŀƎŜƴΥ ώΧϐ 

пΦ !ǳǎ ŘŜƳ ±ŜǊŦŀƘǊŜƴǎǊŜŎƘǘΥ ώΧϐ

b. Strafverfahrensrecht (G): Verfahrensgrundsätze, allgemeiner 
Gang des Strafverfahrens, Rechtsstellung und Aufgaben der 
wesentlichen Verfahrensbeteiligten, Zwangsmittel und 
Grundrechtseingriffe, insbesondere Haft, Beweisrecht, 
RechtskraftΤ ώΧϐ
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Überblick über die Veranstaltungsinhalte

ÅGrundlagen

ÅDas Ermittlungsverfahren

ÅVerfahrensgrundsätze mit Bedeutung für das gesamte 
Verfahren

ÅZwangsmittel und Grundrechtseingriffe

ÅZwischenverfahren

ÅHauptverfahren

ÅBeweisrecht

ÅRechtskraft und Rechtsmittel

üExkurse: Verfahrensbeteiligte und Rechtsmittel



Grundlagen
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I. Ziele des Strafverfahrens

αZiel des Strafverfahrensƛǎǘ ώΧϐ ŘƛŜ 

(1) materiell richtige, 

(2) prozessordnungsmäßig zustande kommende, 

(3) Rechtsfrieden schaffende 

9ƴǘǎŎƘŜƛŘǳƴƎ ǸōŜǊ ŘƛŜ {ǘǊŀŦōŀǊƪŜƛǘ ŘŜǎ .ŜǎŎƘǳƭŘƛƎǘŜƴΦά 

(Roxin/Schünemann, Strafverfahrensrecht, 29. Aufl. 2017, § 1 Rn. 3)
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I. Ziele des Strafverfahrens

Weitere häufig genannte Ziele

ÅWahrheitsfindung (vgl. materielle Richtigkeit) 

ÅDurchsetzung des materiellen Strafrechts 

ÅDurchsetzung des staatlichen Strafanspruchs 

ÅDurchsetzung von Gerechtigkeit

ÅRechtsstaatlichkeit / Justizförmigkeitdes Verfahrens (vgl. 
Prozessordnungsmäßigkeit)



Prof. Dr. Anna H. Albrecht Kompaktkurs Strafverfahrensrecht WiSe2018/2019

Zur Nachlese: 
BVerfG, Urt. v. 19. März 2013, Az.: 2 BvR 2628/10 u.a., Rn. 56 f.

α!ǳŦƎŀōŜdesStrafprozessesist es,denStrafanspruchdesStaatesum desSchutzesder
RechtsgüterEinzelnerund der Allgemeinheitwillen in einemjustizförmigenVerfahren
durchzusetzenund dem mit Strafe Bedrohten eine wirksame Sicherung seiner
Grundrechtezugewährleisten. DerStrafprozesshat dasausder WürdedesMenschen
als eigenverantwortlichhandelnderPersonund dem Rechtsstaatsprinzipabgeleitete
Prinzip, dass keine Strafe ohne Schuld verhängt werden darf, zu sichern und
entsprechendeverfahrensrechtlicheVorkehrungenbereitzustellen. ZentralesAnliegen
des Strafprozessesist die Ermittlung des wahren Sachverhalts,ohne den sich das
materielleSchuldprinzipnicht verwirklichenlässtΧ. DemTätermüssenTatund Schuld
prozessordnungsgemäßnachgewiesenwerdenΧ. Bis zum Nachweisder Schuldwird
seineUnschuldvermutetΧ.

DerStaatist vonVerfassungswegengehalten,einefunktionstüchtigeStrafrechtspflege
zugewährleisten,ohnedie der Gerechtigkeitnicht zumDurchbruchverholfenwerden
kannΧ. DerSchutzelementarerRechtsgüterdurchStrafrechtund seineDurchsetzung
im Verfahrensind VerfassungsaufgabenΧ. Daserfordert, dassStraftäter im Rahmen
der geltenden Gesetze verfolgt, abgeurteilt und einer gerechten, also
schuldangemessenenBestrafungzugeführtwerdenΧ.ά
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II. Rechtsquellen des Strafverfahrensrechts

ÅStPO

ÅGVG

ÅGG

ÅJGG

ÅStGB

ÅEMRK
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III. Überblick über den Gang des Strafverfahrens

Erkenntnisverfahren Vollstr.verf.

Zw.verf. HauptverfahrenVorverfahren

1. Instanz ggf. weitere Inst.

Vorbereitung 
der Hauptverh.

Vorber.
Ggf. 
Hauptverh.

Hauptverhandlung

Vernehmung des Angeklagten zur Person
Verlesung der Anklage
Vernehmung des Angeklagten zur Sache
Beweisaufnahme
Plädoyers und letztes Wort
Urteilsfindung

Ermittlungen 
durch 
Staatsanwalt-
schaftund 
Polizei

Rechtskraft

AnklageEröffn. d. Hauptverf.

Urteil Rechtsmittel

Aufruf der Sache

Angelehnt an Roxin/Schünemann, Strafverfahrensrecht, 29. Auflage 2017, § 4 Rn. 11
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III. Überblick über den Gang des Strafverfahrens

Erkenntnisverfahren

ÅDient der Feststellung, ob sich der Beschuldigte strafbar gemacht 
hat und, falls ja, wie er zu bestrafen ist

ÅBesteht aus dem 

üErmittlungs-/Vorverfahren, §§158 ff.: Klärung, ob aus Sicht der 
Staatsanwaltschaft ein hinreichender Tatverdacht gegen einen 
Beschuldigten besteht

üZwischenverfahren, §§199 ff.: Klärung, ob aus Sicht des Gerichts 
ein hinreichender Tatverdacht gegen den Angeschuldigten 
besteht

üHauptverfahren, §§212 ff.: Klärung, ob das Gericht von der 
Schuld des Angeklagten überzeugt ist und, falls ja, welche Strafe 
angemessen ist. 

ė Vollstreckungsverfahren, § 449 ff. 
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III. Überblick über den Gang des Strafverfahrens

Anfangs-
verdacht

Anklage, § 170 I
(oder Einstellung 
gem. §§153 ff.)

Einstellung 
gem. § 170 II

Eröffnung, § 203
(oder Einst. gem. 
§§153 ff.) 

Ablehnen der 
Eröffnung, 204

Verurteilung, 
§ 260

Einstellung, §§
153 ff., § 206a 
oder § 260 III (in 
Hauptverhandl.)

Freispruch

Ermittlungsverfahren
Č hinreichender 
Tatverdacht, §§170 I 
i.V.m. § 203?

Zwischenverfahren
Č hinreichender 
Tatverdacht, § 203?

Hauptverfahren
Č Überzeugung von 
der Schuld? 

Vorläufige. 
Einstellung, § 205

Vereinfacht, bspw. ohne Verweis auf Privatklageweg, Strafbefehlsverfahren, beschleunigtes Verfahren



Das Ermittlungsverfahren
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Aufgabenbeispiel

Sie sind Staatsanwältin/Staatsanwalt. A kommt zu
Ihnen und schildert Ihnen den folgendenSachverhalt:
[strafrechtlichrelevantesGeschehen].

Wastun Sie?
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§ 152 Abs. 2 StPO

(2) Sie [die Staatsanwaltschaft]ist, soweit nicht gesetzlich
ein anderes bestimmt ist, verpflichtet, wegen aller
verfolgbarenStraftateneinzuschreiten,sofern zureichende
tatsächlicheAnhaltspunktevorliegen.
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I. Einleitung des Ermittlungsverfahrens
Anfangsverdacht

= αȊǳǊŜƛŎƘŜƴŘŜtatsächliche!ƴƘŀƭǘǎǇǳƴƪǘŜάΣ§ 152II StPO

= wenn es auf Grund konkreter tatsächlicher
AnhaltspunktenachkriminalistischerErfahrungmöglich
erscheint, dass eine verfolgbare Straftat begangen
wordenist
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I. Einleitung des Ermittlungsverfahrens
Anfangsverdacht

Åbegründet nach § 152 II StPO Pflicht der Strafverfol-
gungsbehörden, ein Ermittlungsverfahren einzuleiten

Åist zugleich Voraussetzung dafür, dass sie grundrechts-
relevante Maßnahmen vornehmen dürfen 

Č ohne Anfangsverdacht nur Zulässigkeit von sog.
Vorermittlungen, also Ermittlungen zur Klärung, ob 
die tatsächlich bereits vorhandenen Tatsachen einen 
Anfangsverdacht begründen

ė Vorfeldermittlungen ohne tatsächliche 
Anhaltspunkte, die nach h.M. nicht auf die StPO 
gestützt werden können 
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I. Einleitung eines Ermittlungsverfahrens

Anlässe

ÅAmtlicheKenntniserlangung(dienstlichėĔaußerdienstlich)

ÅStrafanzeige:

Mitteilung eines Sachverhalts an die
Strafverfolgungsbehörden,der ausSichtdesAnzeigendenden
VerdachteinerStraftatbegründet= bloßeWissenserklärung

Åė Strafantrag:

üStrafantrag im weiteren Sinne, vgl. §158 Abs. 1 StPO:
Wissenserklärungund Äußerung des Begehrens nach
Strafverfolgung

üĔStrafantrag im engeren Sinne, §§77 ff. StGB:
Prozessvoraussetzungbei denAntragsdelikten
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Übersicht: Verdachtsgrade

ÅAnfangsverdacht(= zureichendetatsächlicheAnhaltspunkte,
§ 152 II StPO): wenn es auf Grund konkreter tatsächlicher
Anhaltspunkte nach kriminalistischer Erfahrung möglich
erscheint,dasseineverfolgbareStraftatbegangenwordenist
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Übersicht: Verdachtsgrade

Beurteilungsgrundlage Wahrscheinlichkeits
grad

Wirkungen 
(Auswahl)

Anfangs-
verdacht

Konkrete tatsächliche 
Anhaltspunkte 

Möglichkeit § 152 StPO
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§ 160 StPO ςPflicht zur Sachverhaltsaufklärung

(1) Sobalddie Staatsanwaltschaftdurch eine Anzeigeoder auf
anderemWegevon dem Verdachteiner StraftatKenntniserhält,
hat sie zu ihrer Entschließungdarüber,ob die öffentliche Klage
zuerhebenist, denSachverhaltzuerforschen.

(2) Die Staatsanwaltschafthat nicht nur die zur Belastung,
sondern auch die zur Entlastung dienenden Umstände zu
ermitteln und für die Erhebungder BeweiseSorgezu tragen,
derenVerlustzubesorgenist.

(3) 1DieErmittlungender Staatsanwaltschaftsollensichauchauf
die Umstände erstrecken, die für die Bestimmung der
Rechtsfolgender TatvonBedeutungsind.Χ
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Exkurs: Die Staatsanwaltschaft

§ 141 GVG 

Bei jedem Gericht soll eine Staatsanwaltschaft bestehen.

§ 142 GVG 

(1) Das Amt der Staatsanwaltschaft wird ausgeübt:

1. bei dem Bundesgerichtshof durch einen Generalbundesanwalt und 
durch einen oder mehrere Bundesanwälte;

2. bei den Oberlandesgerichten und den Landgerichten durch einen 
oder mehrere Staatsanwälte;

3. bei den Amtsgerichten durch einen oder mehrere Staatsanwälte 
oder Amtsanwälte.
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Exkurs: Die Staatsanwaltschaft

ÅGeregelt in §§141 ff. GVG
ÅOrgan der Rechtspflege mit den folgenden Eigenschaften:
üparallel zu den Gerichten organisiert
üvon den Gerichten unabhängig (§ 150 GVG, 

(P) ĔBindung an höchstrichterliche Rechtsprechung)
ümonokratisch strukturiert (§ 144 GVG)
ühierarchisch aufgebaut unter der Aufsicht und Leitung der 

Landes- bzw. des Bundesjustizministers (§§145 ff. GVG)
üZur Objektivität verpflichtet, § 160 II

ÅAufgaben: 
üαIŜǊǊƛƴά ŘŜǎ 9ǊƳƛǘǘƭǳƴƎǎǾŜǊŦŀƘǊŜƴ
üVertreterin der Anklage im Zwischen- und Hauptverfahren
üStrafvollstreckungsbehörde, § 451 
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Exkurs: Die Staatsanwaltschaft und die Polizei

§ 161- AllgemeineErmittlungsbefugnisder Staatsanwaltschaft
(1) 1Zu dem in § 160 Abs. 1 bis 3 bezeichneten Zweck ist die
Staatsanwaltschaftbefugt, von allen BehördenAuskunftzu verlangenund
Ermittlungen jeder Art entweder selbst vorzunehmenoder durch die
Behördenund Beamtendes Polizeidienstesvornehmenzu lassen,soweit
nicht andere gesetzlicheVorschriften ihre Befugnissebesondersregeln.
2Die Behördenund Beamten des Polizeidienstessind verpflichtet, dem
Ersuchenoder Auftrag der Staatsanwaltschaftzu genügen,und in diesem
Fallebefugt,vonallenBehördenAuskunftzuverlangen.

§ 163Aufgabender Polizeiim Ermittlungsverfahren
(1) 1Die Behördenund Beamtendes Polizeidiensteshaben Straftaten zu
erforschenundallekeinenAufschubgestattendenAnordnungenzutreffen,
um die Verdunkelungder Sachezu verhüten. 2Zu diesemZwecksind sie
befugt, alle Behördenum Auskunft zu ersuchen,bei Gefahr im Verzug
auch, die Auskunft zu verlangen, sowie Ermittlungen jeder Art
vorzunehmen,soweitnicht anderegesetzlicheVorschriftenihre Befugnisse
besondersregeln.
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Exkurs: Die Polizei

ÅDoppelfunktionder Polizei:
üpräventives Tätigwerden zur Gefahrenabwehr

(Č Polizeigesetzeder Länder)
ürepressives Tätigwerden zur Straftataufklärung

(Č StPOundGVG)
(P) DoppelrelevanteMaßnahmen

Å relevanteRegelungen: §§161, 163, 163a IV
Å Tätigwerdenauf Ersuchender StAgem. § 161 I oder im

RahmendesRechtsdeserstenZugriffsgem. § 163
Å Ermittlungspersonender StA gem. § 152 GVGwerden

durch LandesVO festgelegt und haben besondere
Kompetenzen,z.B. § 81a II
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II. Grundlagen des Ermittlungsverfahrens 

ÅStaatsanwaltschaft ist die sog. Herrin des 
Ermittlungsverfahrens 

ÅGrundsatz der freien Gestaltung des 
Ermittlungsverfahrens, vgl. § 161 

ÅStaatsanwaltschaft zieht nach der gesetzlichen 
Konzeption die Polizei nur für einzelne Ermittlungen 
heran
ė in der Praxis führt in der Regel die Polizei den Großteil 
der Ermittlungen selbstständig
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§ 161 StPO ς
Allgemeine Ermittlungsbefugnis der Staatsanwaltschaft

(1) 1Zu dem in § 160 Abs. 1 bis 3 bezeichnetenZweck ist die
Staatsanwaltschaftbefugt, von allen BehördenAuskunftzu verlangen
und Ermittlungenjeder Art entweder selbstvorzunehmenoder durch
die Behördenund BeamtendesPolizeidienstesvornehmenzu lassen,
soweitnicht anderegesetzlicheVorschriftenihre Befugnissebesonders
regeln. 2Die Behörden und Beamten des Polizeidienstes sind
verpflichtet, dem Ersuchenoder Auftrag der Staatsanwaltschaftzu
genügen,und in diesemFallebefugt, von allen BehördenAuskunftzu
verlangen.
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II. Grundlagen des Ermittlungsverfahrens 

ÅErmittlungsgeneralklausel in § 161 Abs. 1, die zu allen mit 
den Ermittlungen verbunden, wenig intensiven 
Grundrechtsingriffen ermächtigt

ÅIntensivere Grundrechtseingriffe erfordern eine 
hinreichend bestimmte Ermächtigungsgrundlage ċ

Parlamentsvorbehalt(ĔZwangsmaßnahmen s.u.)

ÅBesonders intensive Grundrechtseingriffe erfordern 
richterliche Anordnung auf Antrag der 
Staatsanwaltschaft, z.B. § 105 für die Durchsuchung

Å§ 163a: Vernehmung des Beschuldigten spätestens vor 
Abschluss der Ermittlungen, wenn keine Einstellung 
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§ 169a StPO ςVermerk über den Abschluss der 
Ermittlungen

Erwägt die Staatsanwaltschaft, die öffentliche Klage zu erheben, so 
vermerkt sie den Abschlußder Ermittlungen in den Akten.

Č Bei notwendiger Verteidigung spätester Zeitpunkt für 
Bestellung eines Pflichtverteidigers auf Antrag der StA, 
§ 141 III 3

Č uneingeschränktes Akteneinsichtsrecht des Verteidigers 
und des unverteidigten Beschuldigten, e. contr. § 147 
Abs. 2 (i.V.m. 147 IV, seit dem 1.1.2018)
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Aufgabenbeispiel

Sie sind Staatsanwältin/Staatsanwalt und Ihre
Ermittlungen haben den folgenden Sachverhalt
ergeben: [strafrechtlichrelevantesGeschehen].

Wastun Sie?
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§ 170 StPO ςEntscheidung über eine 
Anklageerhebung 

(1) Bietendie ErmittlungengenügendenAnlaßzur Erhebungder
öffentlichen Klage,so erhebt die Staatsanwaltschaftsie durch
EinreichungeinerAnklageschriftbei demzuständigenGericht.

(2) 1Andernfallsstellt die Staatsanwaltschaftdas Verfahrenein.
2Hiervon setzt sie den Beschuldigtenin Kenntnis,wenn er als
solchervernommenworden ist oder ein Haftbefehl gegenihn
erlassenwar; dasselbegilt, wenn er um einenBescheidgebeten
hat oder wenn ein besonderesInteressean der Bekanntgabe
ersichtlichist.
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III. Abschluss des Ermittlungsverfahrens

Gesetzlich vorgesehener Regelfall (ĔLegalitätsprinzip)

üBei genügendem Anlass zur Erhebung der öffentlichen 
Klage: Anklage, § 170 Abs. 1 StPO

üOhne genügenden Anlass zur Erhebung der öffentlichen 
Klage: Einstellung gem. § 170 Abs. 2 StPO 

Kein Ermessen der Staatsanwaltschaft!



Prof. Dr. Anna H. Albrecht Kompaktkurs Strafverfahrensrecht WiSe2018/2019

III. Überblick über den Gang des Strafverfahrens

Anfangs-
verdacht

Anklage, § 170 I
(oder Einstellung 
gem. §§153 ff.)

Einstellung 
gem. § 170 II

Eröffnung, § 203
(oder Einst. gem. 
§§153 ff.) 

Ablehnen der 
Eröffnung, 204

Verurteilung, 
§ 260

Einstellung, §§
153 ff., § 206a 
oder § 260 III (in 
Hauptverhandl.)

Freispruch

Ermittlungsverfahren
Č hinreichender 
Tatverdacht, §§170 I 
i.V.m. § 203?

Zwischenverfahren
Č hinreichender 
Tatverdacht, § 203?

Hauptverfahren
Č Überzeugung von 
der Schuld? 

Vorläufige. 
Einstellung, § 205

Vereinfacht, bspw. ohne Verweis auf Privatklageweg, Strafbefehlsverfahren, beschleunigtes Verfahren
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III. Abschluss des Ermittlungsverfahrens -
Hinreichender Tatverdacht 

§ 203StPOςEröffnungsbeschluss

DasGerichtbeschließtdie EröffnungdesHauptverfahrens,wenn nach
den Ergebnissendes vorbereitendenVerfahrensder Angeschuldigte
einerStraftathinreichendverdächtigerscheint.

Č Genügender Anlass zur Erhebung der öffentlichen Klage 
bei hinreichendem Tatverdacht
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III. Abschluss des Ermittlungsverfahrens -
Hinreichender Tatverdacht

= wenn nach vorläufiger Bewertung des Geschehens eine 
Verurteilung des Beschuldigten wahrscheinlicher als ein 
Freispruch ist, 

also eine überwiegendeWahrscheinlichkeitfür eine 
Verurteilung besteht 

Åzu verneinen bei endgültigem Verfahrenshindernis 
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Exkurs: Prozessvoraussetzungen

= Verfahrensvoraussetzungen

= Umstände, von deren Vorliegen bzw. Fehlen die 
Zulässigkeit des gesamten Verfahrens oder bestimmter 
Verfahrensabschnitte abhängt

= Umstände, die vorliegen müssen, damit ein Sachurteil 
ergehen kann 

ÅDifferenzierung in positive und negative 
Verfahrensvoraussetzungen (sog. Verfahrenshindernisse)

Å(Nicht-)Vorliegen ist in jeder Lage des Verfahrens von 
Amts wegen zu prüfen
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Exkurs: Prozessvoraussetzungen (Auswahl)

Mit BezugzumGericht

ÅDeutscheGerichtsbarkeit,§§3 ff. StGB,§§18ff. GVG

ÅEröffnungdesStrafrechtsweges,§ 13GVG

ÅsachlicheZuständigkeitdesGerichts,§ 6, s. aber§ 269

ė (funktionelle) Zuständigkeit besonderer
Strafkammern,örtlicheZuständigkeit: nach§§6a,16a
nur bis zum Beginnder Hauptverhandlungoder auf
EinwanddesAngeklagtenhin zuüberprüfen
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Exkurs: Prozessvoraussetzungen (Auswahl)

Mit Bezug zum Beschuldigten

ÅKein Tod und keine Verhandlungsunfähigkeit des 
Beschuldigten

ÅStrafmündigkeit, § 19 StGB

ÅKeine Immunität, Art. 46 II, IV GG
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Exkurs: Prozessvoraussetzungen (Auswahl)

Mit Bezug zur Sache
ÅĔStrafantrag bei Antragsdelikten, §§77 ff. StGB, 

Ermächtigung bei Ermächtigungsdelikten 
ÅKeine Verjährung, §§78 ff. StGB
ÅKeine entgegenstehende Rechtskraft, Art. 103 III GG
ÅKeine anderweitige Rechtshängigkeit (h.M.: ab 

Eröffnungsbeschluss)
ÅWirksame Anklage, § 151 StPO
ÅWirksamer Eröffnungsbeschluss gem. § 203 

Grundsätzlich nicht ausreichend(h.M.): grds. überlange 
Verfahrensdauer, ĔTatprovokation 



Prof. Dr. Anna H. Albrecht Kompaktkurs Strafverfahrensrecht WiSe2018/2019

Exkurs: Prozessvoraussetzungen -
Strafantrag i.S.v. §§77 ff. StGB, § 158 Abs. 2 StPO

ÅAntragsberechtigung: 
ü der Verletzte, § 77 Abs. 1 StGB; 
ü u.U. Übergang auf Angehörige bei Tod des Verletzten, 

§ 77 Abs. 2 StGB
ü u.U. nach § 77 Abs. 3 StGB Antragsstellung durch 

gesetzlichen Vertreter möglich 
ÅFrist: grdsΦ ŘǊŜƛ aƻƴŀǘŜ ŀō YŜƴƴǘƴƛǎ Ǿƻƴ αŘŜǊ ¢ŀǘ ǳƴŘ ŘŜǊ 
tŜǊǎƻƴ ŘŜǎ ¢ŅǘŜǊǎάΣ § 77b Abs. 1 StGB

ÅFormΥ αōŜƛ ŜƛƴŜƳ DŜǊƛŎƘǘ ƻŘŜǊ ŘŜǊ {ǘŀŀǘǎŀƴǿŀƭǘǎŎƘŀŦǘ 
schriftlich oder zu Protokoll, bei einer anderen Behörde 
ǎŎƘǊƛŦǘƭƛŎƘάΣ § 158 Abs. 2 StPO 

ÅRücknahmenach § 77c StGB möglich
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Exkurs: Prozessvoraussetzungen -
Strafantrag, Strafverlangen und Ermächtigung

ÅZwingende Prozessvoraussetzung bei absoluten 
Antragsdelikten(u.a. §§123 II, 194 I 1, 247, 248b StGB; 
s.a. § 323a III StGB)

ėBei relativen (teilweise auch: bedingten) Antragsdelikten: 
Strafverfolgung ist auch ohne Antrag möglich, wenn die 
Staatsanwaltschaft das besondere öffentliche Interesse 
an der Strafverfolgung bejaht (u.a. §§230, 248a, 303c 
StGB)

ÅS.a. Strafverlangen und die Ermächtigung etwa in § 104a 
StGB als Prozessvoraussetzung
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Exkurs: Prozessvoraussetzungen ςRechtsfolge bei 
Fehlen

ÅWenn vorübergehend, z.B. vorübergehende 
Verhandlungsunfähigkeit: Vorläufige Einstellung (im EV § 154f 
StPO, ZV § 205 StPO, HV § 205 StPO); in Hverh. auch Aussetzung 
oder Unterbrechung gem. §§228, 229 StPO möglich

ÅWenn endgültig, z.B. Fehlen des Strafantrags bei absolutem 
Antragsdelikt, Tod des Angeklagten, Verjährung

-im EV: Einstellung gem. § 170 II StPO

-im ZV: Nichteröffnung gem. § 204 StPO

-im HV: vor/außerhalb der Hauptverhandlung Einstellung gem. 
§ 206a StPO; in der Hauptverhandlung Einstellung durch 
Prozessurteil gem. § 260 III; (A) Vorrang des Freispruchs, wenn 
schon feststeht, dass der Angeklagte freizusprechen wäre
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III. Abschluss des Ermittlungsverfahrens -
Hinreichender Tatverdacht

= wenn nach vorläufiger Bewertung des Geschehens eine 
Verurteilung des Beschuldigten wahrscheinlicher als ein 
Freispruch ist, 

also eine überwiegendeWahrscheinlichkeitfür eine 
Verurteilung besteht 

Åzu verneinen bei endgültigem Verfahrenshindernis 

ÅNur mittelbare Geltung des Ĕ in dubio-pro-reo-
Grundsatzes

ÅBerücksichtigung von ĔVerwertungsverboten
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Übersicht: Verdachtsgrade

ÅAnfangsverdacht(= zureichendetatsächlicheAnhaltspunkte,
§ 152 II StPO): wenn es auf Grund konkreter tatsächlicher
Anhaltspunkte nach kriminalistischer Erfahrung möglich
erscheint,dasseineverfolgbareStraftatbegangenwordenist

ÅHinreichenderTatverdacht: wennnachvorläufigerBewertung
des Geschehens eine Verurteilung des Beschuldigten
wahrscheinlicher als ein Freispruch ist, also eine
überwiegende Wahrscheinlichkeit für eine Verurteilung
besteht
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Übersicht: Verdachtsgrade

Beurteilungsgrundlage Wahrscheinlichkeits
grad

Wirkungen 
(Auswahl)

Anfangs-
verdacht

Konkrete tatsächliche 
Anhaltspunkte 

Möglichkeit § 152 StPO

Hinreichender 
Tatverdacht

Abgeschlossene 
Ermittlungen

Überwiegende 
Wahrscheinlichkeit 
(str.)

§ 170 I StPO
§ 203 StPO
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III. Abschluss des Ermittlungsverfahrens - Einstellung 
gem. § 170 Abs. 2 StPO

= Einstellung in Einklang mit dem Legalitätsprinzip! 

ÅZwingende Einstellung ohne Ermessen

ÅAus 

üprozessualen Gründen (z.B. Verfahrenshindernis), 

ümateriell-rechtlichen Gründen (Verhalten nicht strafbar) 
oder 

ü tatsächlichen Gründen (wenn Verhalten nicht nachweisbar 
oder sich sogar die Nichtschuld ergibt)

ÅKein Strafklageverbrauch

ÅBenachrichtigung des Beschuldigten, § 170, und 
Bescheidung ggü. dem Antragssteller, § 171
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Aufgabenbeispiel

Sie sind Staatsanwalt/Staatsanwältinund nach Ihren
Ermittlungen ist N1 hinreichend verdächtig, im
Nachbarschaftsstreitden Johannisbeerstrauchden N2
gezielt überdüngt und dadurch zugrundegerichtet zu
haben. Siemeinen,dassdie VerfolgungdieserTatnicht
im öffentlichen Interesseliegt, sondern,dassN1 und
N2 die Sacheunter sichausmachenmüssen.

MüssenSieAnklageerheben?
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III. Abschluss des Ermittlungsverfahrens -
Alternativen zur Anklageerhebung (Auswahl)

ÅAntrag auf Erlass eines Strafbefehls, §§407 ff. 

ÅAntrag auf Durchführung eines beschleunigten 
Verfahrens, §§417 ff. 

ÅVerweisung auf den Privatklageweg, §§374 ff.

ÅĔEinstellung des Strafverfahrens aus 
Opportunitätsgründen, §§153 ff. 
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Aufgabenbeispiel

Sie sind Staatsanwältin/Staatsanwalt. Nach dem
Ergebnis Ihrer Ermittlungen ist B eines einfachen
Diebstahlseiner Sacheim Wert von 80ϵhinreichend
verdächtig. Siehabenaber den Eindruck,dassB durch
den Kontakt mit den Strafverfolgungsbehörden
hinreichendgeläutertist.

Müssen Sie Anklage erheben? / Welche
EntscheidungsmöglichkeitenhabenSie?
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§ 153 ςAbsehen von der Verfolgung bei 
Geringfügigkeit

(1) 1Hat das Verfahrenein Vergehenzum Gegenstand,so
kann die Staatsanwaltschaftmit Zustimmungdes für die
Eröffnung des HauptverfahrenszuständigenGerichts von
der Verfolgungabsehen,wenn die Schulddes Täters als
gering anzusehenwäre und kein öffentliches Interessean
der Verfolgung besteht. 2Der Zustimmungdes Gerichtes
bedarf esnicht bei einemVergehen,dasnicht mit einer im
Mindestmaßerhöhten Strafebedroht ist und bei dem die
durchdie TatverursachtenFolgengeringsind.
(2) 1Ist die Klagebereits erhoben, so kann das Gericht in
jeder Lagedes Verfahrensunter den Voraussetzungendes
Absatzes1 mit Zustimmungder Staatsanwaltschaftund des
AngeschuldigtendasVerfahreneinstellen. [Χ]
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§ 153 ςAbsehen von der Verfolgung bei 
Geringfügigkeit

(1) 1Hat das Verfahrenein Vergehenzum Gegenstand,so
kann die Staatsanwaltschaftmit Zustimmungdes für die
Eröffnung des HauptverfahrenszuständigenGerichtsvon
der Verfolgung absehen, wenn die Schulddes Täters als
geringanzusehenwäre und kein öffentliches Interessean
der Verfolgung besteht. 2Der Zustimmungdes Gerichtes
bedarf esnicht bei einemVergehen,dasnicht mit einer im
Mindestmaßerhöhten Strafebedroht ist und bei dem die
durchdie TatverursachtenFolgengeringsind.
(2) 1Ist die Klagebereits erhoben, so kann das Gericht in
jeder Lagedes Verfahrensunter den Voraussetzungendes
Absatzes1 mit Zustimmungder Staatsanwaltschaftund des
AngeschuldigtendasVerfahreneinstellen. [Χ]
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III. Abschluss des Ermittlungsverfahrens ςEinstellung 
nach dem Opportunitätsprinzip

Ausnahmen nach dem Opportunitätsprinzip gem. §§153 ff., z.B. 

Å§ 153: Absehen von der Verfolgungbei Bagatellen 

üMaterielle Voraussetzungen: Vergehen, hypothetische geringe 
Schuld, kein öffentliches Interesse 

üGestattet schon Absehen von der Verfolgung, d.h. von 
weiteren Ermittlungen

übei staatsanwaltschaftlicher Einstellung gem. § 153 I keine 
Zustimmung des Beschuldigten erforderlich ė § 153 II

übei gerichtlicher Einstellung gem. § 153 II beschränkter 
Strafklageverbrauch (im Einzelnen streitig)
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§ 153a ςAbsehen von der Verfolgung unter Auflagen 
und Weisungen

(1) 1Mit Zustimmungdesfür die EröffnungdesHauptverfahrens
zuständigen Gerichts und des Beschuldigten kann die
Staatsanwaltschaftbei einem Vergehen vorläufig von der
Erhebungder öffentlichen Klage absehen und zugleich dem
BeschuldigtenAuflagen und Weisungenerteilen, wenn diese
geeignetsind,dasöffentlicheInteresseander Strafverfolgungzu
beseitigen,und die Schwereder Schuldnicht entgegensteht. 2Als
Auflagen oder Weisungenkommen insbesonderein Betracht,
[Χ].
(2) 1Ist die Klage bereits erhoben, so kann das Gericht mit
Zustimmungder Staatsanwaltschaftund des Angeschuldigten
das Verfahren vorläufig einstellen und zugleich dem
Angeschuldigtendie in Absatz 1 Satz 1 und 2 bezeichneten
AuflagenundWeisungenerteilen.
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§ 153a ςAbsehen von der Verfolgung unter Auflagen 
und Weisungen

(1) 1Mit Zustimmungdesfür die EröffnungdesHauptverfahrens
zuständigen Gerichts und des Beschuldigten kann die
Staatsanwaltschaftbei einem Vergehen vorläufig von der
Erhebung der öffentlichen Klage absehen und zugleichdem
BeschuldigtenAuflagen und Weisungenerteilen, wenn diese
geeignetsind, das öffentliche Interessean der Strafverfolgung
zu beseitigen, und die Schwereder Schuldnicht entgegensteht.
2Als Auflagen oder Weisungen kommen insbesondere in
Betracht,[Χ].
(2) 1Ist die Klage bereits erhoben, so kann das Gericht mit
Zustimmungder Staatsanwaltschaftund des Angeschuldigten
das Verfahren vorläufig einstellen und zugleich dem
Angeschuldigtendie in Absatz 1 Satz 1 und 2 bezeichneten
AuflagenundWeisungenerteilen.
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III. Abschluss des Ermittlungsverfahrens ςEinstellung 
nach dem Opportunitätsprinzip

Å§ 153a: vorläufiges Absehen von der Anklageerhebungunter 
Auflagen und Weisungen im Bereich der leichten bis leichten 
mittleren Kriminalität 

üMaterielle Voraussetzungen: Vergehen, öffentliches Interesse 
kann durch Auflagen/Weisungen beseitigt werden, Schwere 
der Schuld steht nicht entgegen

üSachverhalt muss soweit ausermittelt sein, dass hinreichender 
Tatverdacht feststeht

üZustimmung des Beschuldigten stets erforderlich

üVerfahren: vorläufige Einstellung gegen Erfüllung von Auflagen 
und Weisungen Č fristgemäße Erfüllung Č endgültige 
Einstellung

übeschränkter Strafklageverbrauch, § 153a I 5
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III. Abschluss des Ermittlungsverfahrens ςEinstellung 
nach dem Opportunitätsprinzip

Å§ 154: Einstellungeiner Tat aus mehreren prozessualen Taten 
ė § 154a: Beschränkungder Verfolgung innerhalb derselben 
prozessualen Tat

üWenn Rechtsfolge neben einer verhängten oder zu 
erwartenden Rechtsfolge nicht beträchtlich ins Gewicht 
fallen würde

üWiederaufnahme der Verfolgung einer vorläufig nicht 
verfolgten Tat unterliegt bei gerichtlicher Einstellung § 154 
III - V

üWiedereinbeziehung ausgeschiedener Tatteileoder 
Gesetzesverletzungen gem. § 154a jederzeit möglich

ė Einstellung in Einklang mit Legalitätsprinzip gem. § 170 II



Verfahrensgrundsätze

mit Bedeutung für das gesamte Verfahren
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I. Offizialprinzip

Ä152 Anklagebehörde; Legalitätsgrundsatz

(1) Zur Erhebung der öffentlichen Klage ist die Staatsanwaltschaft 
berufen.

= Die Strafverfolgung obliegt nur dem Staat, erfolgt von 
!Ƴǘǎ ǿŜƎŜƴ όαŜȄ ƻŦŦƛŎƛƻάύΦ 
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I. Offizialprinzip

ÅAusnahme: Privatklagedelikte, § 374

ÅEinschränkungen: 

üAntragsdelikte: Ĕabsolute/reine ė
relative/bedingte Antragsdelikte, z.B. § 247 ė
248a StGB

üErmächtigungsdelikte, z.B. § 90 StGB 

üS.a. Erfordernis eines Strafverlangen des 
ausländischen Staates, z.B. § 104a StGB
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II. Akkusationsprinzip/Anklagegrundsatz

Ä151 Anklagegrundsatz

Die Eröffnung einer gerichtlichen Untersuchung ist durch die Erhebung 
einer Klage bedingt.

= Akkusationsprinzip = Anklagemonopol der Staatsanwalt-
schaftgem. § 152 Abs. 1
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II. Akkusationsprinzip/Anklagegrundsatz

ÅAusnahme: Privatklagedelikte, § 374

ÅAber: nach Eröffnung des Hauptverfahrens keine 
Rücknahme möglich, § 156

ÅBindung des Gericht an die angeklagte Tat im 
prozessualen Sinne (sog. Umgrenzungsfunktion der 
Anklage ė Informationsfunktion für den 
Angeschuldigten)
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Exkurs: Die Tat im prozessualen Sinne

= die in der Anklage bezeichnete Tat, vgl. § 155 Abs. 1, 264 
Abs. 1

= Tat im prozessualen Sinne

d.h.αŘŀǎgesamteVerhaltendesAngeklagten,soweitesmit
dem durch die Anklage bezeichneten geschichtlichen
Vorkommnis nach der Auffassung des Lebens einen
einheitlichenVorgangōƛƭŘŜǘάΣBGHSt45, 211(212)

ċ bestimmtanhandvonTatzeit,-ort, -objektund-bild
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Aktuelle Entscheidung: BGH, Beschl.v. 16.8.2018ς4 
StR200/18

α5ƛŜAnklageschrifthat nach§ 200 I 1 StPOdie zur Lastgelegte
Tat sowieZeit und Ort ihrer Begehungso genauzu bezeichnen,
dassdie Identität des geschichtlichenVorgangsdargestelltund
erkennbarwird, welchebestimmte Tat gemeint ist. Diesemuss
sichvon anderengleichartigenstrafbarenHandlungendesselben
Angesch. unterscheidenlassen; fehlt eshieran,soist die Anklage
unwirksam [Χ]. Wann eine Tat als historisches Ereignis
hinreichendumgrenztist, kannnicht abstrakt,sondernnur nach
Maßgabe der Umstände des jeweiligen Einzelfallsbestimmt
werden [Χ]. Die Schilderungmuss allerdingsumso konkreter
sein, je größer die Möglichkeit ist, dass der Angesch.
verwechselbareweitereStraftatengleicherArt verübthat.ά
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Exkurs: Die Tat im prozessualen Sinne

ÅRelevanzfür

üGegenstanddesUrteils,§ 264(ĔAnklagegrundsatz)

üReichweite von ĔRechtshängigkeit und Rechtskraft
(Strafklageverbrauch)

üĔAbgrenzung zwischen Erfordernis eines rechtlichen
Hinweisesgem. § 265undNachtragsanklagegem. § 266

üĔAbgrenzungzwischen Teileinstellunggem. §154 und
Beschränkungder Verfolgunggem. § 154a

üBestimmungeinesĔTeilschweigens

üMöglichkeitder Trennungder Verfahren,§ 2
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Exkurs: Die Tat im prozessualen Sinne

Verhältniszummateriell-rechtlichenTatbegriff:

ProzessualeTat stimmt häufig, aber nicht immer mit der
materiellenTatüberein

ÅEine Tat im materiell-rechtlichen SinneČ eine prozessuale
Tat

ÅMehrere Tatenim materiell-rechtlichenSinneČ in der Regel
mehrereprozessualeTaten

ċ Ausnahme,wenn zwischenden mehreren prozessualen
Tateneinαengersachlicher½ǳǎŀƳƳŜƴƘŀƴƎάbesteht und
daher αƛƘǊŜgetrennte Würdigung und Aburteilung als
unnatürliche Aufspaltung eines einheitlichen
LebensvorgangesempfundenǿǸǊŘŜά(BGHSt13, 21, 26)
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Aufgabenbeispiel

[A ist angeklagt, nach einer fahrlässig verursachten
Kollision seines PKW mit einer Leitplanke den
erheblichenSchadenangesehenund sichdann gem. §
142StGBunerlaubtvomUnfallort entfernt zuhaben. In
der Hauptverhandlungstellt sich heraus, dass das
Herbeiführender Kollisionauch den Tatbestanddes §
315c StGBerfüllt].

Sie sind Richterin/Richter. Können Sie den A auch
wegenGefährdungdesStraßenverkehrsverurteilen?
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Exkurs: §§265, 266 StPO

§ 264GegenstanddesUrteils

(1) Gegenstandder Urteilsfindungist die in der Anklagebezeichnete
Tat,wie siesichnachdemErgebnisder Verhandlungdarstellt.

d.h. Bindungdes Gerichtsan die prozessualeTat aus der
Anklage,abernicht ihre rechtlicheBewertungdurchdie StA

Č bei anderer rechtlicher Bewertung derselben
prozessualenTat genügtHinweisdurchdasGerichtgem.
§ 265

Č BeiErstreckungauf eine andereprozessualeTat ist eine
Nachtragsanklagegem. § 266erforderlich
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III. Legalitätsprinzip

Ä152 Anklagebehörde; Legalitätsgrundsatz

(2) Sie [die Staatsanwaltschaft] ist, soweit nicht gesetzlich ein anderes 
bestimmt ist, verpflichtet, wegen aller verfolgbaren Straftaten 
einzuschreiten, sofern zureichende tatsächliche Anhaltspunkte 
vorliegen.

Ä170 Entscheidung über eine Anklageerhebung

(1) Bieten die Ermittlungen genügenden Anlaßzur Erhebung der 
öffentlichen Klage, so erhebt die Staatsanwaltschaft sie durch 
Einreichung einer Anklageschrift bei dem zuständigen Gericht.
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III. Legalitätsprinzip

= grundsätzliche Verpflichtung der Staatsanwaltschaft,bei
Bestehen eines AnfangsverdachtsErmittlungen aufzunehmen
und bei BesteheneineshinreichendemTatverdachtsAnklagezu
erheben.

ÅAbsicherung:

üprozessualdurch Klageerzwingungsverfahrengem. §§172
ff.

ümateriellrechtlich durch die Strafbarkeit der Strafvereite-
lungim Amt, § 258a
Ĕ (P) außerdienstliche Kenntniserlangung

ÅĔ (P)Bindungder StAanhöchstrichterlicheRechtsprechung?

ÅĔ Einschränkungen: Einstellungennach dem Opportunitäts-
prinzip
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Aufgabenbeispiel

Sie sind Staatsanwältin/Staatsanwalt. Bei einem
AbendessenerzähltIhneneineguteFreundin,dassihre
16-jährige Tochter am gestrigen Tage eine Jeansim
Wert von 80 ϵ in einem Bekleidungsgeschäft
entwendet hat. Müssen Sie ein Ermittlungsverfahren
einleiten?
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Aktuelle Entscheidung: OLG Nürnberg, Beschluss vom 
06. November 2017 ς1 Ws297/17

αώ!ϐist Polizeihauptkommissarund übt die Funktion eines
freigestelltenPersonalratsaus. Er erfuhr in seinerFreizeitdavon,dass
[V] als Jäger und Schütze Waffen und Munition besaß, seine
waffenrechtlichenErlaubnissejedochwiderrufenworden waren. Auch
wurde ihm bekannt,dass[V] die Autorität des Staatesablehnte und
eigenestaatlicheRechtebeanspruchte. Fernerhatte ihm [V] erzählt,
dass er mit einem Polizeieinsatzzur Wegnahme seiner Waffen
rechneteund sichdiesemmassivwidersetzenwürde. Der Senatgeht
weiter davonaus,dass[A] damit rechnete,[V] werde sichmit Gewalt,
auchunter GebrauchvonSchusswaffengegendie Sicherstellungseiner
Waffenwehren[Χ] TrotzseinesvorhandenenWissensunterrichteteer
hiervon weder seine eigeneDienststellenoch das für Straftaten von
"Reichsbürgern"zuständigeStaatsschutzkommissariat.ά
Bei einem PolizeieinsatzschießtV auf die Polizeibeamten,trifft einen
von ihnentödlichundverletztzweiweitere. StrafbarkeitdesA?

Literaturhinweis: Jahn,JuS2018, 181
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III. Legalitätsprinzip

(P) Verpflichtung von Staatsanwalt/Polizist, bei 
außerdienstlicher Kenntniserlangung einzuschreiten?

Å materiell-rechtlicher Aufhänger: Bestehen einer 
Garantenpflicht i.S.v. § 13 I StGB als Voraussetzung z.B. 
einer Strafvereitelung im Amt durch Unterlassen, §§
258a, 13 I StGB

(P)Konflikt zwischen dem Schutz der Privatsphäre, Art. 2 I i
V. m.1 I GG, und dem öffentlichen 
Strafverfolgungsinteresse
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III. Legalitätsprinzip

(str.) ob Pflicht zumEinschreiten

1.A.: nie

2.A.: immer

3.A.: bei Verbrechen

4.A.: nur bei Straftaten aus dem Katalogdes §138 StGBoder
§ 100a StPO

5.A.: wenn Abwägung zwischen privatem und öffentlichem
Interessezugunstendes letzterenausfälltČ αǿŜƴƴdurch
Art und Umfangder StraftatBelangeder Öffentlichkeit[Χ]
in besonderemMaße berührt ǿŜǊŘŜƴάΣBGHSt12, 277
(280)
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Aufgabenbeispiel

Sie sind Staatsanwältin/Staatsanwaltund haben den
folgendenSachverhaltermittelt:

[Verhalten,dassnachst. Rspr. strafbarist]

oder

[Verhalten,dassnachst. Rspr. nicht strafbarist]

Siehalten die Auffassungder Rechtsprechungfür grob
falsch. ErhebenSieAnklage?
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III. Legalitätsprinzip

(P) Bindung der Staatsanwaltschaft an höchstrichterliche 
Rechtsprechung

z.B. bei Beurteilung eines hinreichenden Tatverdachts

ÅKonstellation 1: höchstrichterliche Rechtsprechung beurteilt 
Verhalten als straflos, StAals strafbar Č Anklage zulässig

ÅKonstellation 2:höchstrichterliche Rechtsprechung beurteilt 
Verhalten als strafbar, StAals straflos (str.)

h.M.: Bindungswirkung (+) 

ċ Art. 92 GG, Gewaltenteilung, Legalitätsprinzip

e.A.: Bindungswirkung (-)

ċ Unabhängigkeit der StA, Verpflichtung zur objek-
tiven Suche nach Wahrheit und Gerechtigkeit
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IV. Unschuldsvermutung

Art. 6 EMRK- Rechtauf ein fairesVerfahren

(2) Jede Person, die einer Straftat angeklagt ist, gilt bis zum
gesetzlichenBeweisihrer Schuldalsunschuldig.

ÅVerfassungsrechtlichfundiert im Rechtsstaatsprinzipund
im Schuldprinzip

= Biszur rechtskräftigenFeststellungseinerSchulddarf der
Beschuldigtenicht so behandelt oder bezeichnetwerden,
alsseier schuldig.
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V. Nemo-tenetur-Grundsatz

Åαnemotenetur se ipsumaccusare/prodereά

ÅVerfassungsrechtlich verankert in Art. 1 I i.V.m. 2 I GG

ÅEinfachgesetzliche Ausformung etwa in §§136 I 2, 243 V 
StPO

= Ausschluss der Verpflichtung des Angeklagten, aktiv an 
seiner eigenen Überführung mitzuwirken

üSchutz vor Zwang zur aktiven Selbstbelastung

ü (str.), ob auch Schutz vor Täuschung zwecks Selbstbelastung

üKeine Beweiswürdigung des Schweigens, (A) ĔTeilschweigen

üKein Verbot von Zwang, Maßnahmen zu erdulden 
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Exkurs: Das Schweigen des Beschuldigten

ÅAusgangspunkt: nemotenetur seipsumaccussare

Č Aus dem Schweigen dürfen grundsätzlich keine
nachteiligenSchlüssegezogenwerden

ÅJedenfallsbei vollständiger Verweigerungeiner Einlassung
oder Bestreiten der Täterschaft,auch wenn er sich später
entlastendeinlässt

ÅAnders bei sog. Teilschweigen,wenn der Beschuldigtesich
grundsätzlichzur Tat einlässtund nur zu einzelnenPunkten
schweigt

soweitdieselbeprozessualeTatbetroffen ist
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VI. Fair-trial-Grundsatz

Art. 6 EMRK- Rechtauf ein fairesVerfahren

(1) 1JedePersonhat ein Rechtdarauf, daß [Χ] über eine gegensie
erhobene strafrechtliche Anklage von einem unabhängigen und
unparteiischen, auf Gesetz beruhenden Gericht in einem fairen
Verfahren, öffentlich und innerhalb angemessenerFrist verhandelt
wird.

ÅVerfassungsrechtlichverankert im Rechtsstaatsprinzipund
einerGesamtschauausArt. 1 I, 2 II 2, 20 III,101I 2, 103I GG

ÅGrundlagefür mehrere Rechtedes Angeklagten(Bsp.: sog.
Konfrontationsrecht) und Verpflichtungen der
Strafverfolgungsorgane(Bsp.: FürsorgepflichtendesGerichts)
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VII. Beschleunigungsgrundsatz

Art. 6 EMRK - Recht auf ein faires Verfahren
(1) 1Jede Person hat ein Recht darauf, daßώΧϐ ǸōŜǊ ŜƛƴŜ ƎŜƎŜƴ ǎƛŜ 
ŜǊƘƻōŜƴŜ ǎǘǊŀŦǊŜŎƘǘƭƛŎƘŜ !ƴƪƭŀƎŜ ώΧϐ ƛƴƴŜǊƘŀƭō ŀƴƎŜƳŜǎǎŜƴŜǊ CǊƛǎǘ 
verhandelt wird.

ÅVerfassungsrechtlich verankert im Rechtsstaatsprinzip
ÅAusformung: Konzentrationsmaxime, s. §§228, 229 
Å (P) Rechtsfolge bei Verstoß? 
üNach Rspr. ist als Kompensation im Urteil ein Teil der 

verhängten Strafe als vollstreckt zu erklären
ünur in extremen Ausnahmefällen Einstellung des 

Verfahrens aus rechtsstaatlichen Erwägungen geboten (Ĕ

Verfahrenshindernis)
üEntschädigungsverfahren gem. §§198 GVG 
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VIII. Ne bis in idem

Art. 103 GG

(3) Niemand darf wegen derselben Tat auf Grund der allgemeinen 
Strafgesetze mehrmals bestraft werden.

= Ausschluss einer erneuten Verfolgung des Täters wegen 
derselben Tat

ÅTat = Tat im prozessualen Sinn

ÅAusformung: Strafklageverbrauch als Prozesshindernis

ÅDurchbrechung: Möglichkeit der Wiederaufnahme, die unter 
den engen Voraussetzungen des § 362 auch zu Lasten des 
Angeklagten möglich ist



Ermittlungsmaßnahmen und Zwangsmittel
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§ 163a ςVernehmung des Beschuldigten

(1) 1Der Beschuldigte ist spätestens vor dem Abschluß der
Ermittlungen zu vernehmen, es sei denn, daß das Verfahren zur
Einstellungführt.Χ

(3) 1Der Beschuldigte ist verpflichtet, auf Ladung vor der
Staatsanwaltschaftzu erscheinen. 2Die§§ 133 bis 136a und 168c Abs.
1 und5 geltenentsprechend.Χ

(4) 1Bei der ersten VernehmungdesBeschuldigtendurch Beamtedes
Polizeidienstesist dem Beschuldigtenzu eröffnen, welcheTat ihm zur
Last gelegt wird. 2Im übrigen sind bei der Vernehmung des
BeschuldigtendurchBeamtedesPolizeidienstes§ 136 Absatz1 Satz2
bis6, Abs. 2, 3 und § 136a anzuwenden. 3§ 168c Absatz1 und 5 gilt für
denVerteidigerentsprechend.

(5) § 187 Absatz 1 bis 3 und § 189 Absatz 4 des
Gerichtsverfassungsgesetzesgeltenentsprechend.
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Exkurs: Der Beschuldigte

Ä157- BezeichnungalsAngeschuldigteroder Angeklagter

Im Sinne dieses Gesetzes ist 
Angeschuldigter der Beschuldigte, gegen den die öffentliche Klage 
erhoben ist, 
Angeklagter der Beschuldigte oder Angeschuldigte, gegen den die 
Eröffnung des Hauptverfahrens beschlossen ist.

= Oberbegriff für denjenigen, gegen den ein Strafverfahren
betriebenwird

ÅBegriffwird vonder StPOvorausgesetzt

ÅDer Beschuldigtenstatus ist insbesondere wegen der
besonderen Rechte des Beschuldigtenvon grundlegender
Bedeutung
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Aufgabenbeispiel (original)

Nach dem Auffinden der Leiche der G wird ein
ErmittlungsverfahrenαƎŜƎŜƴ¦ƴōŜƪŀƴƴǘάeingeleitet. Die
PolizeibeamtinPsuchtB in der Wohnungder Gauf, um ihn
als Zeugen zu vernehmen. Kurze Zeit nach Beginn der
Befragungverstrickt B sich in erhebliche Widersprüche.
Zugleichfällt P auf, dassnebendem Bett der G Klebeband
liegt. P weiß, dassG mit Klebebandgefesseltworden und
zum Zeitpunkt des Todesnur mit Nachtwäschebekleidet
war.

Muss P den B nach § 163a Abs. 4 StPOi.V.m. § 136 StPO
belehren?
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Exkurs: Der Beschuldigte

ÅVoraussetzungen(h.M.)

ü objektiv: Tatverdacht(mind. Anfangsverdacht)

üαǎǳōƧŜƪǘƛǾά: Verfolgungswilleder Strafverfolgungs-behörden,
der durch einen sog. Inkulpationsaktzum Ausdruckgebracht
wird

ÅKonkludenteInkulpationdurchMaßnahmen,die nur gegeneinen
Beschuldigten ergriffen werden dürfen, vgl.
§ 397AOEinleitungdesStrafverfahrens

(1) Das Strafverfahrenist eingeleitet, sobald die Finanzbehörde,die
Polizei,die Staatsanwaltschaft,eineihrer Ermittlungspersonenoderder
Strafrichtereine Maßnahmetrifft, die erkennbardarauf abzielt,gegen
jemandenwegeneinerSteuerstraftatstrafrechtlichvorzugehen.

ÅBeurteilungsspielraumhinsichtlichder Eigenschaft; unzulässigist
aberwillkürlicheVorenthaltungdesBeschuldigtenstatus
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Exkurs: Der Beschuldigte

RechtedesBeschuldigten(Auswahl)

ÅĔSchweigerecht(nemotenetur), vgl. §§136I 2, 243V1

ÅĔRechtlichesGehör, Art. 103GG

ÅRecht auf einen Verteidiger seiner Wahl, § 137, bei
notwendigerVerteidigungauch auf Beiordnung, §§140
ff.

ÅRechtauf Unterrichtung der konsularischenVertretung
gem. §§114b II 2 i.V.m. Art. 36 I b WÜK
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§ 136 ςErste Vernehmung

(1) 1Bei Beginn der ersten Vernehmungist dem Beschuldigtenzu
eröffnen, welche Tat ihm zur Last gelegt wird und welche
Strafvorschriftenin Betrachtkommen. 2Er ist daraufhinzuweisen,daß
es ihm nach dem Gesetz freistehe, sich zu der Beschuldigungzu
äußernoder nicht zur Sacheauszusagenund jederzeit,auchschonvor
seiner Vernehmung,einen von ihm zu wählenden Verteidiger zu
befragen. 3Möchte der Beschuldigtevor seiner Vernehmungeinen
Verteidigerbefragen,sindihm Informationenzur Verfügungzustellen,
die es ihm erleichtern, einen Verteidiger zu kontaktieren. 4Auf
bestehendeanwaltlicheNotdiensteist dabeihinzuweisen.Χ

(2) Die Vernehmungsoll dem BeschuldigtenGelegenheitgeben,die
gegen ihn vorliegendenVerdachtsgründezu beseitigen und die zu
seinenGunstensprechendenTatsachengeltendzumachen.Χ
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Exkurs: Der Beschuldigte

Å Informationsrechte

üĔAufklärungüber die zur LastgelegteTat und (außerbei
polizeilichen Vernehmungen) die anzuwendenden
Strafvorschriften, § 136I 1 i.V.m. 163a III 2 bzw. 163a IV1

üĔ Belehrungu.a. über das Recht zu schweigenund auf
ZuziehungeinesVerteidigers,§ 136I 2

ü Informationenzur Erleichterungder Kontaktaufnahmemit
einemVerteidigerundHinweisauf anwaltlichenNotdienst,
§ 136 I 3, 4 (Festschreibung der entsprechenden
Rechtsprechungseit dem5.9.2017)

üBelehrung über das Recht auf Unterrichtung der
konsularischenVertretung im FalldesFreiheitsentzugs,Art.
36 I b WÜK
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Aufgabenbeispiel (original)

Nach dem Auffinden der Leiche der G wird ein
ErmittlungsverfahrenαƎŜƎŜƴ¦ƴōŜƪŀƴƴǘάeingeleitet. Die
PolizeibeamtinPsuchtB in der Wohnungder Gauf, um ihn
als Zeugen zu vernehmen. Kurze Zeit nach Beginn der
Befragungverstrickt B sich in erhebliche Widersprüche.
Zugleichfällt P auf, dassnebendem Bett der G Klebeband
liegt. P weiß, dassG mit Klebebandgefesseltworden und
zum Zeitpunkt des Todesnur mit Nachtwäschebekleidet
war.

Muss P den B nach § 163a Abs. 4 StPOi.V.m. § 136 StPO
belehren?
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Exkurs: Der Beschuldigte

ÅRechtauf Akteneinsichtgem. § 147IVbei unverteidigtem
Beschuldigten(seit 1.1.2018)

(A)GefährdungdesUntersuchungszwecksin diesemoder
anderen Strafverfahren oder Entgegenstehen
überwiegenderschutzwürdigerInteressenDritter

ÅAnwesenheitsrechteim EV, z.B. § 168c II, und in der
Hauptverhandlung,§ 230, s.a. Ausnahmenin §§231II ff.

ÅRecht,Beweisanträgezustellen,vgl. § 136I 3, 244III

ÅKonfrontationsrecht,Art. 6 III lit. d EMRK

ÅRechtsmittelberechtigung,§ 296I



Prof. Dr. Anna H. Albrecht Kompaktkurs Strafverfahrensrecht WiSe2018/2019

Exkurs: Der Beschuldigte

PflichtendesBeschuldigten

ÅPflichtzurDuldungvonZwangsmaßnahmen

ÅPflicht zum Erscheinen im Ermittlungsverfahren bei
ermittlungsrichterlichen und staatsanwaltschaftlichen
Vernehmungen, §§133, 163a III 1, aber nicht bei
polizeilichen Vernehmungen, e contr. 163a IV im
VergleichzuIII

ÅPflicht zum Erscheinenund zur Anwesenheit in der
Hauptverhandlung, §§230, 231
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Aufgabenbeispiel

PolizistP ermittelt gegenB wegen des Verdachtsder
Betäubungsmittelkriminalität. Einesabendsgibt er sich
alsein vermeintlicherKundeausund fragt B über seine
Bezugswegeund den Umfang seines Handels aus,
worüberBerstaunlichbereitwilligAuskunftgibt.

Hätte PBbelehrenmüssen?
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Exkurs: Vernehmungsbegriff

= Befragung, in der der Befragende dem Betroffenen in
amtlicher Eigenschaft gegenüber tritt und in dieser
Eigenschaft Auskunft verlangt (sog. formeller
Vernehmungsbegriff)
ċ Die Vorschriftenzu den Vernehmungenseienerkennbarauf

offeneVernehmungenzugeschnitten

ċ Die Belehrungspflichtensollten den Beschuldigtenvor der
irrtümlichen AnnahmeeinesAussagezwangsin Konfrontation
mit demStaatschützen

ė a.A.: immer dann, wenn eine Person durch ein
Strafverfolgungsorganzur Preisgabevon Wissenveranlasst
wird (= sog. materieller oder auch funktionaler
Vernehmungsbegriff)
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I. Die Beschuldigtenvernehmung

KeineVernehmung/ Belehrungspflichtbei

ė informatorischerBefragung: Befragungohne konkreten
Anfangsverdacht

ė Spontanäußerung: Äußerungen,die die Personvon sich
ausohneAufforderungtätigt

Aber: Umschlagenin Beschuldigtenvernehmungmöglich!
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I. Die Beschuldigtenvernehmung ς
Zentrale Belehrungspflichten

ÅBelehrung über das Recht zu Schweigen, § 136 I 2 (ggf. 
i.V.m. § 163a III 2, IV2)

üαŜǊǎǘŜ ±ŜǊƴŜƘƳǳƴƎά: auch staatsanwaltschaftliche 
Vernehmung, wenn zuvor polizeiliche Vernehmung 
erfolgt ist, sowie richterliche Vernehmung, wenn zuvor 
staatsanwaltschaftliche und richterliche Vernehmung 
erfolgt ist

üPflicht besteht auch dann, wenn der Beschuldigte sein 
Recht kennt oder ein Verteidiger anwesend ist

Č Bei Verletzung u.U. ĔVerwertungsverbot
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I. Die Beschuldigtenvernehmung ς
Zentrale Belehrungspflichten

ÅBelehrung bezüglich des Rechts auf
Verteidigerkonsultation, § 136 I 2-4 (Satz3 und 4 seit
5.9.2017; ggf. i.V.m. § 163a III 2, IV2)
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§ 137 ςRecht des Beschuldigten auf Hinzuziehung eines Verteidigers

(1) 1Der Beschuldigte kann sich in jeder Lage des Verfahrens des 
Beistandes eines Verteidigers bedienen. 2Die Zahl der gewählten 
Verteidiger darf drei nicht übersteigen. 

Ä1 BRAO - Stellung des Rechtsanwalts in der Rechtspflege

Der Rechtsanwalt ist ein unabhängiges Organ der Rechtspflege.

ÅStellung: nach h.M. unabhängiger Beistand des Beschuldigten, 
diene aber auch öffentliche Interessen

ÅMöglichkeit des Ausschlusses des Verteidigers in §§138a ff.

ÅVerbot der Mehrfachverteidigung, § 146

Exkurs: Der Verteidiger
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Aufgabenbeispiel (original)

Hat der VerteidigerV eines Beschuldigtenbei dessen
polizeilicherVernehmungein Anwesenheitsrecht?Kann
ein anderer Beschuldigter V ebenfalls zu seinem
Verteidigerwählen?
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Exkurs: Der Verteidiger

RechtedesVerteidigers

ÅAnwesenheitsrechtein der Hauptverhandlungund im
Ermittlungsverfahren:

üBeschuldigtenvernehmungen,§168c I, ggf. i.V.m.
§ 163a III 2 oder IV 2 (seit dem 5.9.2017: Rechtauf
Anwesenheitauchbei polizeilichenVernehmungendes
Beschuldigten)

üRichterlicheZeugen-/Sachverständigenvernehmung,§
168c II

üRichterlicherAugenschein,§ 168d

ÅKontaktrecht, vgl. § 148StPO

ÅZeugnisverweigerungsrechtgem. § 53I Nr. 2
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Aufgabenbeispiel (original)

Hat der VerteidigerV eines Beschuldigtenbei dessen
polizeilicherVernehmungein Anwesenheitsrecht?Kann
ein anderer Beschuldigterebenfallsden V zu seinem
Verteidigerwählen?
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Aufgabenbeispiel (original)

Es wird ein strafrechtlichesErmittlungsverfahrengegenT
eingeleitet. Im RahmendiesesErmittlungsverfahrenswird E
zur Vernehmungals Zeuginvor die ErmittlungsrichterinR
geladen. Während der Verteidiger der T von dem
Vernehmungsterminnicht benachrichtigtwird, verlangtdie
geladeneT, die wegender tragischenEreignissepsychisch
sehrmitgenommenist, die VerlegungdesTermins. Rverlegt
den Terminnicht und vernimmt EalsZeugin,die sichnach
ordnungsgemäßerBelehrung zur Aussagebereit erklärt
hatte.

Entspricht die Vernehmung der E der
Strafprozessordnung?
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Exkurs: Der Verteidiger

ÅBeschlagnahmefreiheitvon Verteidigungsunterlagen,wenn
sie sich beim Verteidigeroder Beschuldigtenbefinden, § 97
Abs. 1 Nr. 1; s.a. §§97 II 3, 160a Abs. 4

ÅAkteneinsichtsrechtnach§ 147;
kann aber nach §§147 II 1, 169a bis Abschluss der
Ermittlungen (= Eintragung des Abschlussvermerks
verweigert) werden, wenn Akteneinsicht den
Untersuchungserfolggefährdenwürde; s. aber§ 147II 2

ÅBeweisantrags-, Frage-, Äußerungsrechte, §§168c I 2, 3
(Klarstellungseit 5.9.2017), 219, 244ff., 240II

ÅMöglichkeitder Rechtsmitteleinlegung, aber nicht gegenden
ausdrücklichenWillendesBeschuldigten,§ 297
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Aktuelle Entscheidung: BVerfG, Beschluss vom 27. Juni 
2018 - 2 BvR 1405/17

(P)Beschlagnahmeverbotfür Unterlagenausunternehmens-internen
Ermittlungen

Å § 160a I 1Č Anwendbarkeitauf Beschlagnahme?
VomBVerfGgebilligteRspr.: (-), nur § 97anwendbar

Å § 97 I Nr. 3 Č Anwendbarkeitauf Vertrauensverhältniszwischen
Berufsgeheimnisträgerund(noch)beschuldigtemMandanten?
Vom BVerfG gebilligte Rspr.: (+), nur auf Vertrauensverhältnis
zwischen BGT und dem im konkreten Verfahren Beschuldigten
anwendbar; BeschuldigtenstellungsetzekonkretenVerdachtgegen
die Person voraus (bei Unternehmen: hinreichender Verdacht
gegenLeitungspersonwg. §§130, 30OWiG)

Å Selbstbelastungsfreiheit der Mitarbeiter in Konflikt mit
arbeitsrechtlicheAuskunftspflicht?ċ war vom BVerfGnicht zu
entscheiden
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Exkurs: Der Verteidiger

PflichtendesVerteidigers

ÅWahrheitspflicht: Der Verteidiger darf Belastendes
verschweigen,abernicht lügen.

ÅNach§ 203StGBstrafbewehrteVerschwiegenheitspflicht

ÅKeine Strafvereitelung, solange nur Ausnutzen
strafprozessualerBefugnisse
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§ 140 ςNotwendige Verteidigung

(1) DieMitwirkungeinesVerteidigersist notwendig,wenn
1.die Hauptverhandlung im ersten Rechtszug vor dem

OberlandesgerichtoderdemLandgerichtstattfindet;
2.demBeschuldigtenein VerbrechenzurLastgelegtwird;
3.dasVerfahrenzueinemBerufsverbotführenkann;
4.gegen einen BeschuldigtenUntersuchungshaftnach den §§

112, 112a oder einstweiligeUnterbringungnach§ 126a oder §
275a Absatz6 vollstrecktwird; [Χ].

(2) 1In anderenFällenbestellt der Vorsitzendeauf Antrag oder
vonAmtswegeneinenVerteidiger,wennwegender Schwereder
Tat oder wegender Schwierigkeitder Sach- oder Rechtslagedie
Mitwirkung eines Verteidigers geboten erscheint oder wenn
ersichtlichist, daßsichder Beschuldigtenicht selbstverteidigen
kann.
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Exkurs: Der Verteidiger

ÅNotwendigeVerteidigung gem. § 140 I, II, insbesondere, 
wenn 

üerstinstanzliche Hauptverhandlung vor dem LG oder OLG, 
§ 140 I Nr. 1

üVerbrechensverdacht, Nr. 2

üVollstreckung von Untersuchungshaft, Nr. 4

üAuffangtatbestand: Schwere der Tat, Schwierigkeit der 
Sach- oder Rechtslage, wenn ersichtlich ist, dass sich der 
Beschuldigte nicht selbst verteidigen kann, § 140 II

ÅBestellung nach § 141
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Exkurs: Der Verteidiger

Åα!ǊǘŜƴάvonVerteidigern

üWahlverteidiger, §§137 f.: der vom Beschuldigtenfrei
gewählteVerteidiger

üPflichtverteidiger, §§140 f.: der in den Fällen der
notwendigenVerteidigungbestellteVerteidiger

üSicherungs-/Zwangsverteidiger: Bestellung eines
PflichtverteidigersnebeneinemWahlverteidigerfür den
Fall,dassder Wahlverteidigerausfällt

α5ŜǊ tŦƭƛŎƘǘǾŜǊǘŜƛŘƛƎŜǊ ƛǎǘ ƛƳƳŜǊ Ŝƛƴ ƴƻǘǿŜƴŘƛƎŜǊ ±ŜǊǘŜƛŘƛƎŜǊΣ 
aber der notwendige Verteidiger ist nicht immer ein 

tŦƭƛŎƘǘǾŜǊǘŜƛŘƛƎŜǊΦά
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I. Die Beschuldigtenvernehmung ς
Zentrale Belehrungspflichten

ÅBelehrung bezüglich des Rechts auf
Verteidigerkonsultation, § 136 I 2-4 (Satz3 und 4 seit
5.9.2017; ggf. i.V.m. § 163a III 2, IV2)

üBelehrungüberdasRechtauf Verteidigerkonsultation

üInformationen, die Kontaktaufnahmezu Verteidiger
erleichtern

üHinweisauf Verteidigernotdienst

Č BeiVerletzungu.U.ĔVerwertungsverbot

ÅBelehrung bezüglich des Rechts auf Bestellung eines
Verteidigers, § 136 I 5 Alt. 2: Ĕ Verwertungsverbot
streitig
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§ 136a ςVerbotene Vernehmungsmethoden; 
Beweisverwertungsverbote

(1) 1Die Freiheit der Willensentschließungund der Willensbetätigung
des Beschuldigten darf nicht beeinträchtigt werden durch
Mißhandlung, durch Ermüdung, durch körperlichen Eingriff, durch
Verabreichungvon Mitteln, durch Quälerei, durch Täuschungoder
durch Hypnose. 2Zwang darf nur angewandt werden, soweit das
Strafverfahrensrechtdies zuläßt. 3Die Drohungmit einer nachseinen
Vorschriften unzulässigenMaßnahme und das Versprecheneines
gesetzlichnicht vorgesehenenVorteilssindverboten.
(2) Maßnahmen, die das Erinnerungsvermögen oder die
Einsichtsfähigkeit des Beschuldigten beeinträchtigen, sind nicht
gestattet.
(3) 1Das Verbot der Absätze1 und 2 gilt ohne Rücksichtauf die
EinwilligungdesBeschuldigten. 2Aussagen,die unter Verletzungdieses
Verbotszustandegekommensind, dürfen auchdann nicht verwertet
werden,wennder Beschuldigteder Verwertungzustimmt.
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Aufgabenbeispiel (original)

Im Rahmender Ermittlungenwertet die Polizeidieςrechtmäßig
hergestelltenςAufnahmeneiner in den GeschäftsräumendesJ
installierten Überwachungskameraaus. Dabei erkennt der
PolizeibeamteP trotz der Strumpfmaskeeine Ähnlichkeit des
Täters mit dem ihm aus vorangegangenenErmittlungen
persönlich bekannten A. A wird deshalb zur
BeschuldigtenvernehmungaufsPolizeireviergeladen,wo er sich
nachordnungsgemäßerBelehrungdurchPdahingehendeinlässt,
noch nie in dem Geschäftdes J gewesenzu sein. P erklärt
daraufhin, dassgenügendBeweisevorhanden seien, die eine
TäterschaftdesA belegenwürden; A habedaherαƪŜƛƴŜ/ƘŀƴŎŜά.
A legt daraufhin ein umfassendesGeständnisab. Bestehen
Bedenkengegendie Verwertbarkeit diesesGeständnisses?
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Aufgabenbeispiel (original)

DerW will im RahmenseinerBeschuldigtenvernehmungbei der Polizei
zunächstkeine Angabenmachen. Der von dieser Haltung genervte
VernehmungsbeamteV bietet darauf hin dem W freundschaftlich
einenSchnapsan,damit dieserαŜǊǎǘƳŀƭrichtigŘǳǊŎƘŀǘƳŜƴάkönne. W
akzeptiert,und V schenktgleichnochein weiteresGlasein, dasder W
ebenfalls leert. Anschließendteilt V dem W mit, er solle doch zu
seinem eigenen Besten lieber schnell ein Geständnisablegen; die
Kollegen hätten das Telefon des W seit Monaten abgehört und
wüssten ohnehin bereits alles über dessenTaten. Tatsächlichhatte
einesolcheTelekommunikationsüberwachung,wie V bewusstist, nicht
stattgefunden.
W, bereits in gelösterStimmungund nun resigniert, legt vor diesem
Hintergrund jetzt ein vollumfänglichesGeständnisab. Am Folgetag
widerruft er seinGeständnis.
Wären seine in der VernehmunggegenüberV getätigten Angaben
verwertbar?
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I. Die Beschuldigtenvernehmung ς
Verbotene Vernehmungsmethoden

ÅBegriff der Täuschung ist nach h.M. eng auszulegen und zur 
ȊǳƭŅǎǎƛƎŜƴ αƪǊƛƳƛƴŀƭƛǎǘƛǎŎƘŜƴ [ƛǎǘά ŀōȊǳƎǊŜƴȊŜƴ

üUnzulässig sind bewusste Täuschungen

üEbenso Ausnutzen eines unvorsätzlich herbeigeführten Irrtums

üAber: keine Pflicht, einen bereits bestehenden Irrtum aufzuklären

ÅBei Verstoß: Unverwertbarkeit der Aussage

üWenn bloße Möglichkeit besteht, dass der Verstoß für die 
Aussage ursächlich gewesen sein könnte

ü Auch bei Einwilligung des Beschuldigten, § 136a III

ÅH.M.: keine Geltung für Private; Verwertungsverbot nur bei 
krassen Verstößen gegen die Menschenwürde 
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Aufgabenbeispiel (original)

Im Rahmender Ermittlungenwertet die Polizeidie ςrechtmäßig
hergestellten - Aufnahmeneiner in den Geschäftsräumendes J
installierten Überwachungskameraaus. Dabei erkennt der
PolizeibeamtePtrotz der StrumpfmaskeeineÄhnlichkeitdesTäters
mit dem ihm aus vorangegangenenErmittlungen persönlich
bekanntenA. A wird deshalbzur Beschuldigtenvernehmungaufs
Polizeireviergeladen,wo er sichnachordnungsgemäßerBelehrung
durch P dahingehendeinlässt, noch nie in dem Geschäftdes J
gewesen zu sein. P erklärt daraufhin, dass genügend Beweise
vorhandenseien, die eine Täterschaftdes A belegenwürden; A
habe daher αƪŜƛƴŜ/ƘŀƴŎŜά. A legt daraufhin ein umfassendes
Geständnisab.

Bestehen Bedenken gegen die Verwertbarkeit dieses
Geständnisses?
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Aufgabenbeispiel (original)

DerW will im RahmenseinerBeschuldigtenvernehmungbei der Polizei
zunächstkeine Angabenmachen. Der von dieser Haltung genervte
VernehmungsbeamteV bietet darauf hin dem W freundschaftlich
einenSchnapsan,damit dieserαŜǊǎǘƳŀƭrichtigŘǳǊŎƘŀǘƳŜƴάkönne. W
akzeptiert,und V schenktgleichnochein weiteresGlasein, dasder W
ebenfalls leert. Anschließendteilt V dem W mit, er solle doch zu
seinem eigenen Besten lieber schnell ein Geständnisablegen; die
Kollegen hätten das Telefon des W seit Monaten abgehört und
wüssten ohnehin bereits alles über dessenTaten. Tatsächlichhatte
einesolcheTelekommunikationsüberwachung,wie V bewusstist, nicht
stattgefunden.
W, bereits in gelösterStimmungund nun resigniert, legt vor diesem
Hintergrund jetzt ein vollumfänglichesGeständnisab. Am Folgetag
widerruft er seinGeständnis.
Wären seine in der VernehmunggegenüberV getätigten Angaben
verwertbar?
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II. Die Zeugenvernehmung

ÅRegelungen in den §§48 ff. für richterliche, § 161a 
für staatsanwaltschaftliche und § 163 III für 
polizeiliche Vernehmungen
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Exkurs: Der Zeuge

= Person,die in einem nicht gegensie selbst gerichteten
Strafverfahrendurch Aussageihre Wahrnehmungüber
Tatsachenbekundensoll

ÅAussagegenehmigung erforderlich für Angehörige des 
öffentlichen Dienstes, § 54 

ÅAbgrenzung zum Mitbeschuldigten nach h.M. anhand 
formeller Betrachtung 

ċ maßgeblich ist das Bestehen prozessualer 
Gemeinsamkeit (= Verfolgung in demselben 
Verfahren) 
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Aufgabenbeispiel (original)

Um den Sachverhaltaufzuklären,lädt StaatsanwaltSin
dem von Anfangan allein gegenA [wegenBeteiligung
an einer Schlägerei]geführten Ermittlungsverfahren
[den ebenfalls an der Schlägereibeteiligten] Y zur
Vernehmung.

MussYder (ordnungsgemäßen)LadungFolgeleisten?
Welche Konsequenzen hat ein unentschuldigtes
Fernbleibenfür Y?
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Exkurs: Der Zeuge

ÅPflichten des Zeugen:

üErscheinenzur Vernehmung vor dem Richter und der 
Staatsanwaltschaft, §§48, 51, 161a I 1 

üErscheinen zur Vernehmung bei der Polizei, wenn der 
Ladung ein Auftrag der Staatsanwaltschaft zugrunde 
liegt, § 163 Abs. 3 S. 1 (seit dem 27.08.2017)

üWahrheitsgemäßeAussage, vgl. § 57 (Strafbarkeit 
gem. §§153 ff. StGB bei richterlichen Vernehmungen)

üGgf. Beeidigungder Aussage, § 59 I 1
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Aufgabenbeispiel (original)

Um den Sachverhalt aufzuklären, lädt Staatsanwalt S in 
dem von Anfang an allein gegen A [wegen Beteiligung 
an einer Schlägerei] geführten Ermittlungsverfahren 
[den ebenfalls an der Schlägerei beteiligten] Y zur 
Vernehmung. 

Muss Y der (ordnungsgemäßen) Ladung Folge leisten? 
Welche Konsequenzen hat ein unentschuldigtes 
Fernbleiben für Y? 
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Exkurs: Der Zeuge

Rechte des Zeugen

ÅĔRecht auf Zeugnis- und Eidesverweigerung aus 
persönlicherVerbundenheit, §§52, 61 Č Belehrung 
gem. § 52 III

(P) auch in Bezug auf Mitbeschuldigte?

jedenfalls (+), wenn Sachverhalt auch Angehörigen 
betrifft; (str.), ob auch nach rechtskräftiger Verurteilung 
oder Einstellung mit Strafklageverbrauch

ÅRecht auf Zeugnisverweigerungaus beruflichen
Gründen, §§53, 53a (ė Strafbarkeit gem. § 203 StGB)
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Exkurs: Der Zeuge

ÅĔRecht auf Auskunftsverweigerunghinsichtlich 
einzelner Fragen gem. § 55, wenn dadurch Gefahr 
der Strafverfolgung für sich oder einen Angehörigen

ÅBeschlagnahmeverbotgem. § 97 StPO

ÅUntersuchungsverweigerungsrecht, § 81c III 

ÅRecht auf Zeugenbeistand, § 68b I



Prof. Dr. Anna H. Albrecht Kompaktkurs Strafverfahrensrecht WiSe2018/2019

Aktuelle Entscheidung: BGH , Beschl. v. 1.8.2018 ς1 
BGs 324/18, NStZ-RR 2018, 319

= Durchsuchung und Beschlagnahme von DNA-fähigem 
Material bei gem. § 52 Zeugnisverweigerungsberechtigten

Å§ 52 nicht einschlägig

Å§ 81c III nicht einschlägig

Å§ 97 nicht einschlägig: 
α5ŜǊ DǊǳƴŘǎŀǘȊΣ Řŀǎǎ ŘǳǊŎƘ Řŀǎ ½ŜǳƎƴƛǎǾŜǊǿŜƛƎŜǊǳƴƎǎǊŜŎƘǘ ƴŀŎƘ §
52 StPO der Betroffene nur davor geschützt werden soll, nicht aktiv 
zur Überführung eines Angehörigen beizutragen, ist lediglich in § 97 
Abs. 1 StPO, wonach schriftliche Mitteilungen zwischen dem 
Beschuldigten und dem Zeugnisverweigerungsberechtigten nicht 
der Beschlagnahme unterliegen, durchbrochen. Ein allgemeines 
Beschlagnahmeverbot beim Zeugnisverweigerungsberechtigten 
ǎƛŜƘǘ ŘƛŜ {ǘǊŀŦǇǊƻȊŜǎǎƻǊŘƴǳƴƎ ƴƛŎƘǘ ǾƻǊΦά
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II. Die Zeugenvernehmung

ÅRegelungen in den §§48 ff. für richterliche, § 161a für 
staatsanwaltschaftliche und § 163 III für polizeiliche 
Vernehmungen

ÅĔZeugnisverweigerung sperrt gem. § 252 auch die 
Verwertung früherer Aussagen

(A) nach h.M. bei richterlicher Vernehmung möglich

ÅBei Verletzung der Pflicht zur Belehrung nach § 52 III Č
ĔVerwertungsverbot

ÅĔBei Verletzung der Pflicht zur Belehrung nach § 55 II 
Č Verwertungsverbot zugunsten des Zeugen; (str.), ob 
auch zugunsten des Beschuldigten 
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Exkurs: Der Sachverständige

= Person,die aufgrundihrer besonderenSachkundedem Gericht
in dessenAuftragbei der BeurteilungeinerBeweisfragehilft

ÅAufgaben
üMitteilung vonErfahrungssätzen
üFeststellung von Tatsachen, deren Wahrnehmung einer

besonderenSachkundebedarf
üAnwendungdes Erfahrungswissensauf einen Sachverhalt(=

Gutachten)
ÅαDŜƘƛƭŦŜdesDŜǊƛŎƘǘǎάČ Gerichtdarf die AusführungendesSV

nicht ungeprüft übernehmen, sondern muss dennoch eine
selbstständigeBeweiswürdigungvornehmen

ėSachverständiger Zeuge, § 85: Person, die über eigene,
vergangene Wahrnehmungen berichten soll, für die ihre
besondereSachkundeerforderlichwar
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III. Die wichtigsten Zwangsmittel

ÅĔUntersuchungshaft, §§112 ff.
ÅVorläufige Festnahme, § 127 
ÅĔDurchsuchung und Beschlagnahme, §§102 ff., 94 ff.
ÅĔTelekommunikationsüberwachung, §§100a f.
ÅĔOnlinedurchsuchung, § 100b
ÅAkustische Wohnraumüberwachung, §§100c ff.
ÅKörperliche Untersuchung und Blutprobenentnahme beim 

Beschuldigten, § 81a
ÅErkennungsdienstliche Behandlung, § 81b
ÅMolekulargenetische Untersuchung 
ÅĔEinsatz verdeckt operierender Personen 
ÅBei leichteren Ermittlungsmaßnahmen: 

Ermittlungsgeneralklausel gem. §§161 I, 163 I
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Aufgabenbeispiel (original)

(Vorgeschichte: Diebstahleiner geringwertigenSachewird
vonLadendetektivbeobachtet)
A wird von der herbeigerufenen Polizei vorläufig
festgenommen. Die Überprüfung der Personaliendes A
ergibt,dassdieserüberkeinenfestenWohnsitzverfügt. Des
weiteren stellt sich heraus, dass A bereits mehrfach
einschlägig vorbestraft ist nur einen Tag zuvor vom
Amtsgericht Koblenz wegen Betrugs in acht Fällen mit
Rechtskraftvom selbenTagezueiner für die Dauervon drei
Jahrenzur BewährungausgesetztenGesamtfreiheitsstrafe
von 2 Jahrenverurteilt wurde. Der zuständigeStaatsanwalt
S der StaatsanwaltschaftBerlin beantragt daraufhin beim
zuständigenAmtsgerichtdenErlasseinesHaftbefehls.
Wird dasGerichtdiesemAntragnachkommen?
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Untersuchungshaft, §§112 ff.

Formelle Voraussetzungen:

ÅAntrag der StA, § 125 I 1, oder bei Gefahr im Verzug von Amts 
wegen, § 125 I 2

ÅSchriftlicher Haftbefehl, § 114 I

ÅErlass durch den zuständigen Richter gem. § 125, s.a. Art. 104 
II 1 GG

ÅNach Verhaftung: Ĕunverzügliche Vorführung vor Richter, 
§§115, 115a
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Untersuchungshaft, §§112 ff.

Materielle Voraussetzungen

ÅDringenderTatverdacht,§ 112I 1

= die hoheWahrscheinlichkeit,dassder Beschuldigteals
TäteroderTeilnehmereineStraftatbegangenhat

ÅĔHaftgrund,§ 112I 1, II 1

(P)auchbei§ 112III?

ÅKeine Unverhältnismäßigkeit,§ 112 I 2 (vgl. a. § 116
StPO)
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Übersicht: Verdachtsgrade

ÅAnfangsverdacht(= zureichendetatsächlicheAnhaltspunkte,
§ 152 II StPO): wenn es auf Grund konkreter tatsächlicher
Anhaltspunkte nach kriminalistischer Erfahrung möglich
erscheint,dasseineverfolgbareStraftatbegangenwordenist

ÅHinreichenderTatverdacht: wennnachvorläufigerBewertung
des Geschehens eine Verurteilung des Beschuldigten
wahrscheinlicher als ein Freispruch ist, also eine
überwiegende Wahrscheinlichkeit für eine Verurteilung
besteht

ÅDringender Tatverdacht: wenn die hohe Wahrscheinlichkeit
besteht,dassder BeschuldigtealsTäteroder Teilnehmereine
Straftatbegangenhat
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Übersicht: Verdachtsgrade

Beurteilungsgrundlage Wahrscheinlichkeits
grad

Wirkungen 
(Auswahl)

Anfangs-
verdacht

Konkrete tatsächliche 
Anhaltspunkte 

Möglichkeit § 152 StPO

Hinreichender 
Tatverdacht

Abgeschlossene 
Ermittlungen

Überwiegende 
Wahrscheinlichkeit 
(str.)

§ 170 I StPO
§ 203 StPO

Dringender 
Tatverdacht

u.U. unvollständiger 
Ermittlungstand im 
Entscheidungszeitpunkt

Hohe 
Wahrscheinlichkeit

§ 112 StPO
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Untersuchungshaft

Haftgründe

Å Flucht/ Fluchtgefahr: wenn aufgrundkonkreter Tatsachen
wahrscheinlich ist, dass der Beschuldigte sich dem
Strafverfahrenentziehenwird

Å Verdunkelungsgefahr: wenn konkrete Tatsachen den
Verdachtbegründen,dassder Beschuldigtein unzulässiger
Weise auf Beweismittel einwirken und dadurch die
Wahrheitsfindungerschwerenwird, s.a. § 113

Å Ĕ(P)HaftgrundbeiVerdachteinesKapitaldelikts,§ 112III?

Å Wiederholungsgefahr,§ 112a

(siehe zudem §§ 127b, 230 Abs. 2 StPO zur sog.
Hauptverhandlungshaft)
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Aufgabenbeispiel (original)

(Vorgeschichte: Diebstahleiner geringwertigenSachewird
vonLadendetektivbeobachtet)
A wird von der herbeigerufenen Polizei vorläufig
festgenommen. Die Überprüfung der Personaliendes A
ergibt,dassdieserüberkeinenfestenWohnsitzverfügt. Des
weiteren stellt sich heraus, dass A bereits mehrfach
einschlägig vorbestraft ist nur einen Tag zuvor vom
Amtsgericht Koblenz wegen Betrugs in acht Fällen mit
Rechtskraftvom selbenTagezueiner für die Dauervon drei
Jahrenzur BewährungausgesetztenGesamtfreiheitsstrafe
von 2 Jahrenverurteilt wurde. Der zuständigeStaatsanwalt
S der StaatsanwaltschaftBerlin beantragt daraufhin beim
zuständigenAmtsgerichtdenErlasseinesHaftbefehls.
Wird dasGerichtdiesemAntragnachkommen?
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Untersuchungshaft, §§112 ff.

(P) Haftgrund bei Verdacht eines Kapitaldelikts, § 112 III?
Å Dem Wortlaut nach ist bei dringendem Tatverdacht eines der in § 112 III 

genannten Verbrechen kein Haftgrund erforderlich
Å BVerfGE 19, 342 ff.: verfassungskonforme Auslegung geboten
ü eine wortlautausfüllende Auslegung verstößt gegen den Grundsatz 

der Verhältnismäßigkeit, da diese am Zweck der Untersuchungshaft, 
der Sicherung des Verfahrens, zu messen ist 

ü9ǊŦƻǊŘŜǊƭƛŎƘ ǎƛƴŘ αŀǳŎƘ ƘƛŜǊ ǎǘŜǘǎ ¦ƳǎǘŅƴŘŜ ώΧϐΣ ŘƛŜ ŘƛŜ DŜŦŀƘǊ 
begründen, daßohne Festnahme des Beschuldigten die alsbaldige 
!ǳŦƪƭŅǊǳƴƎ ǳƴŘ !ƘƴŘǳƴƎ ŘŜǊ ¢ŀǘ ƎŜŦŅƘǊŘŜǘ ǎŜƛƴ ƪǀƴƴǘŜά

ü Allerdings niedrigere Anforderungen an die Feststellung der 
IŀŦǘƎǊǸƴŘŜΥ α5ŜǊ ȊǿŀǊ ƴƛŎƘǘ Ƴƛǘ ΰōŜǎǘƛƳƳǘŜƴ ¢ŀǘǎŀŎƘŜƴΨ ōŜƭŜƎōŀǊŜΣ 
aber nach den Umständen des Falles doch nicht auszuschließende 
Fluchtverdacht oder Verdunkelungsverdacht kann u.U. bereits 
ausreichen. Ebenso könnte die ernstliche Befürchtung, daßder 
Beschuldigte weitere Verbrechen ähnlicher Art begeht, für den Erlaß
ŜƛƴŜǎ IŀŦǘōŜŦŜƘƭǎ ƎŜƴǸƎŜƴΦά
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Aufgabenbeispiel (original)

Der zuständigeRichtererlässtgegenA auf Antrag der
StaatsanwaltschafteinenHaftbefehl,durchwelchendie
Untersuchungshaftangeordnetund vollzogenwird.

Welche(r) Rechtsbehelf(e) der Strafprozessordnung
ist/sind statthaft, um eine AufhebungdesHaftbefehls
zuerreichen?
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Überprüfung der Untersuchungshaft

Åunverzügliche Vorführung vor Richter, §§115, 115a, der 
über Aufrechterhaltung, Aussetzung des Vollzugs gem. §
116 StPO oder Aufhebung entscheidet

ÅHaftprüfung, § 117: kein Devolutiveffekt / kann jederzeit 
und mehrfach eingelegt werden / mündliche 
Verhandlung auf Antrag des Beschuldigten 

ÅHaftbeschwerde, § 117 II i.V.m. 304 ff.: Devolutiveffekt / 
kann mehrfach eingelegt werden, wenn neue 
Haftentscheidung / mündliche Verhandlung im Ermessen 
des Gerichts / subsidiär gegenüber Haftprüfung, § 177 
Abs. 2 Satz 1 StPO

ÅZudem: nach § 120 Abs. 3 Satz 1 StPO Aufhebung auf 
Antrag der StA
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Aufgabenbeispiel (original)

GegenA erlässtder zuständigeErmittlungsrichtereinen
Haftbefehl gem. § 112 StPO, aufgrund dessen A
inhaftiert wird. Auf die Beschwerdedes A hebt das
Landgerichtden HaftbefehlmangelseinesHaftgrundes
auf und ordnet die FreilassungdesA an.

Kanndie Staatsanwaltschaft

a) gegen die Aufhebung des Haftbefehls vorgehen
und kannsie

b) die FreilassungdesA verhindern?
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§ 121 ςFortdauer der Untersuchungshaft über sechs 
Monate

(1) Solange kein Urteil ergangen ist, das auf Freiheitsstrafe oder eine
freiheitsentziehendeMaßregelder Besserungund Sicherungerkennt, darf
der Vollzugder UntersuchungshaftwegenderselbenTat über sechsMonate
hinausnur aufrechterhaltenwerden,wenn die besondereSchwierigkeitoder
der besondereUmfangder Ermittlungenoder ein anderer wichtiger Grund
dasUrteil nochnicht zulassenunddie Fortdauerder Haft rechtfertigen.
(2) In den Fällendes Absatzes1 ist der Haftbefehl nach Ablauf der sechs
Monate aufzuheben,wenn nicht der Vollzug des Haftbefehlsnach § 116
ausgesetzt wird oder das Oberlandesgericht die Fortdauer der
Untersuchungshaftanordnet.
(3) 1Werden die Akten dem Oberlandesgerichtvor Ablauf der in Absatz2
bezeichneten Frist vorgelegt, so ruht der Fristenlauf bis zu dessen
Entscheidung. 2Hat die Hauptverhandlung begonnen, bevor die Frist
abgelaufenist, so ruht der Fristenlaufauch bis zur Verkündungdes Urteils.
3Wird die Hauptverhandlungausgesetztund werden die Akten unverzüglich
nach der Aussetzung dem Oberlandesgericht vorgelegt, so ruht der
FristenlaufebenfallsbiszudessenEntscheidung.

https://dejure.org/gesetze/StPO/116.html
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Aktuelle Entscheidung: Beschluss des BVerfG vom 
11.6.2018, 2 BvR 819/18, Rn. 29 f. 

α½ǳǊDurchführung eines geordneten Strafverfahrens und zur Sicherstellung der
Strafvollstreckungkann die Untersuchungshaftdann nicht mehr als notwendig anerkannt
werden,wennihre FortdauerdurchVerfahrensverzögerungenverursachtist, die ihre Ursache
nicht in dem konkreten Strafverfahrenhaben und daher von dem Beschuldigtennicht zu
vertreten, sondernvermeidbarund sachlichnicht gerechtfertigtsind [Χ]. Alleindie Schwere
der Tat und die sich daraus ergebendeStraferwartungvermögen aber bei erheblichen,
vermeidbaren und dem Staat zuzurechnenden Verfahrensverzögerungennicht zur
RechtfertigungeinerohnehinschonlangandauerndenUntersuchungshaftzudienen(Χ).

Die nicht nur kurzfristigeÜberlastungeines Gerichtskann insofern niemalsGrund für die
Anordnungder Haftfortdauersein. Vielmehrkanndie nicht nur kurzfristigeÜberlastungeines
Gerichtsselbstdann die Fortdauerder Untersuchungshaftnicht rechtfertigen,wenn sie auf
einem Geschäftsanfallberuht, der sich trotz Ausschöpfungaller gerichtsorganisatorischen
Mittel und Möglichkeitennicht mehr innerhalbangemessenerFristenbewältigenlässt (Χ).
Die ÜberlastungeinesGerichtsfällt - andersals unvorhersehbareZufälleund schicksalhafte
Ereignisse- in den Verantwortungsbereichder staatlich verfassten Gemeinschaft. Dem
Beschuldigtendarf nicht zugemutetwerden, eine längereals die verfahrensangemessene
Aufrechterhaltung des Haftbefehls nur deshalb in Kauf zu nehmen, weil der Staat es
versäumt,seinerPflichtzurverfassungsgemäßenAusstattungder Gerichtezugenügen(Χ).ά
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Durchsuchung, §§102 ff.

ÅZweck: Ergreifung des Beschuldigten (Ergreifungsd.) oder 
Auffinden von Beweismaterial (Ermittlungsd.) 

ÅUnterscheidung:

ü beim Verdächtigen, § 102: Anfangsverdacht + Vermutung
= Möglichkeit, den Verdächtigen oder Beweismittel 
aufzufinden 

ė bei anderenPersonen, § 103: Vorliegen bestimmter 
Tatsachen, den Verdächtigen oder Beweismittel 
aufzufinden 

ÅAnordnungskompetenzdes Richters, § 105 I, Art. 13 GG

(A) StAoder bei § 102 auch Ermittlungspersonen bei Gefahr 
im Verzug; 
(AA) bei Redaktion, Verlag u.s.w. analog § 98 Abs. 1 S. 2
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Durchsuchung, §§102 ff.

Gefahrim Verzug

= wenn die mit der Anrufung des Richters verbundene
Verzögerung die naheliegende Möglichkeit des
Beweismittelverlustsbegründet

Ą strengeAnforderungenanAnnahmevonGefahrim Verzug
Ą es muss der Versuch unternommen worden sein, den

Richterzuerreichen
Ą Richter muss erreichbar sein, u.U. Einrichtung eines

Eildiensteserforderlich
Ą Dokumentationder die Gefahr im Verzugbegründenden,

konkretenEinzelfallumständeerforderlich
Č Bei Umgehung des Richtervorbehalts u.U. Ĕ

Verwertungsverbot
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Aktuelle Entscheidung: LG Fulda, Beschl.v. 
15.2.2018ҍ н Qs26/18, NStZ 2019, 47

α9ƛƴŜmündlicheAnordnungeiner Wohnungsdurchsuchung
durch den Richter kommt grundsätzlich nur dann in
Betracht, wenn aufgrund der zeitlichen Verzögerung,
welchemit einer schriftlichenAnordnungeinherginge,der
Durchsuchungserfolggefährdetwürde. Im Fallemündlicher
Anordnung sind die Gründe für die angenommene
Eilbedürftigkeitzudokumentieren.ά
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Durchsuchung, §§102 ff.

ÅDurchsuchungsanordnungmuss Rahmen,Grenzenund
Zielder Durchsuchungbestimmen

Åtritt spätestensnach6 MonatenaußerKraft

Å§ 108: Regelungzusog. Zufallsfunden
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Sicherstellung und Beschlagnahme, §§94 ff.

= Begründung eines ö.rechtl. Gewahrsamsverhältnissesan
Gegenständen,die als Beweismittel von Bedeutung sein
können
Sicherstellung, § 94 I bei freiwilliger Herausgabe ė
Beschlagnahme,§ 94II bei Unfreiwilligkeit

ÅAnordnungskompetenz; Richter; (A) Gefahr im Verzug: StA
undEP,§ 98 I 1; (A)§ 98I 2

ÅMaterielle Voraussetzungen: Anfangsverdacht,
Verhältnismäßigkeit

ÅBeschlagnahmeverbotgem. § 96unddemGG
ÅBeschlagnahmefreieGegenstände,§ 97 I
Č Untersuchung,die auf dasAuffindensolcherGegenstände

gerichtetist, ist unzulässig
ÅSonderfälle: Führerschein,§ 94 III; Post,§ 99
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Telekommunikationsüberwachung, §§100a f.

ÅAnordnungskompetenz: 

ü Anordnung des Gerichts auf Antrag der StA, § 100e I 1 
(seit August 2017, zuvor 100b)

ü (A) Gefahr im Verzug: StA, § 100e I 2 

Č richterliche Bestätigung erforderlich

ÅZeitliche Befristungder Anordnung auf 3 Monate, § 100e 
Abs. 1 S. 4; Verlängerung möglich

ÅPersoneller Anwendungsbereich gem. § 100a III: 
Beschuldigter oder sog. Nachrichtenmittler
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Telekommunikationsüberwachung, §§100a f.

ÅMaterielle Voraussetzungen, § 100a I, II: 
ü durch bestimmte Tatsachen begründeter konkreter Verdacht, 

dass Täter oder Teilnehmer einer in § 100a II genannten 
Katalogtat, § 100a I Nr. 1

ü Tat wiegt im Einzelfall schwer, § 100a I Nr. 2
ü Erforschung des Sachverhalts oder die Ermittlung des 

Aufenthaltsortes des Beschuldigten wäre auf andere Weise 
zumindest wesentlich erschwert (sog. Subsidiaritätsklausel), 
§ 100a I Nr. 3

Å§ 100a IV: Schutz des Kernbereichsprivater 
Lebensgestaltung

Å100e Abs. 6 Nr. 1: Regelung zu Zufallsfunden
ÅSeit 24.8.2017: Ermächtigung zur Quellen-TKÜ in Abs. 1 

S.2!
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Onlinedurchsuchung, § 100b 

Å BisAugust2017: BGHSt51, 211ff.: keinehinreichendeGrundlagein
StPO

ü Nicht §§102 ff., da Durchsuchung durch Offenheit
gekennzeichnet,währendOnlinedurchsuchungheimlich

ü Nicht § 100a, da keineÜberwachunglaufenderKommunikation,
sonderngespeicherterDaten

ü Nicht 100c, da kein Abhören,sondernZugriff auf gespeicherte
Daten

ü Nicht 100f, da nur den heimlichen Einsatz besonderer für
Observationszweckebestimmter technischerMittel außerhalb
vonWohnungengestattet

ü Nicht § 161, da dieser nur geringfügig in Grundrechte
eingreifendeMaßnahmenrechtfertigenkann

Å Seitdem24. August2017: geregeltin § 100b StPO
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Aktuelle Entscheidung: 3 StR400/12 ς
wŜŎƘǘǎƎǊǳƴŘƭŀƎŜ ŦǸǊ Řŀǎ ±ŜǊǎŜƴŘŜƴ αǎǘƛƭƭŜǊ {a{ά

Å § 100a (-), da kein menschlich veranlasster Informationsaustausch 
und Erzeugen von und nicht bloße Auskunft über Daten

Å Ermittlungsgeneralklauseln der §§161 I 1, 163 Abs. 1 keine 
hinreichende Eingriffsgrundlage für den intensiven Eingriff in das 
Recht auf informationelle Selbstbestimmung

Å U.U. 100h I 1 Nr. 2: (P) technische Mittel dürfen nur außerhalb von 
Wohnungen verwendet werden; Schutzbereich von Art. 13 GG aber 
ƴƛŎƘǘ ōŜǘǊƻŦŦŜƴΣ αǿŜƴƴ ŘƛŜǎŜǊ ǳƴŀōƘŅƴƎƛƎ ǾƻƳ {ǘŀƴŘƻǊǘ ƳǀƎƭƛŎƘ ƛǎǘ 
und nicht auf die Wahrnehmung von Vorgängen gerichtet ist, die 
ǎƛŎƘ ƛƴƴŜǊƘŀƭō ŘŜǊ ǇǊƛǾŀǘŜƴ ǊŅǳƳƭƛŎƘŜƴ {ǇƘŅǊŜ ȊǳǘǊŀƎŜƴά

Å Jedenfalls aber § 100i I Nr. 2 als explizite Ermächtigungsgrundlage 
ŀǳŎƘ ŦǸǊ ōŜƛ {ŎƘŀŦŦǳƴƎ ŘŜǊ bƻǊƳ ƴƻŎƘ ƴƛŎƘǘ ōŜƪŀƴƴǘŜ αǘŜŎƘƴƛǎŎƘŜ 
aƛǘǘŜƭά
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Akustische Wohnraumüberwachung, § 100c ff.

= GroßerLauschangriff(ė kleinerLauschangriff,§ 100f)

ÅAnordnungskompetenz: Anordnungdurchnach§ 74a IV GVG
zuständige Strafkammer des LG (= Staatsschutzkammer),
§100e II 1 (seit August2017, vorher§ 100d)

(A)Gefahrim Verzug: Vorsitzender(ĄBestätigung)

Å räumlicherAnwendungsbereichgem. III:

ü S. 1: WohnungdesBeschuldigten

ü S. 2: fremde Wohnungen nur unter zusätzlichen
Voraussetzungen
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Akustische Wohnraumüberwachung, § 100c ff.

ÅMaterielle Voraussetzungen, § 100c I, II:
üdurch bestimmte Tatsachen begründeter konkreter

Verdacht, dass Täter oder Teilnehmereiner in § 100a II
genanntenKatalogtat,§ 100c I Nr. 1

üTatwiegt im Einzelfallschwer,§ 100c I Nr. 2
ü tatsächliche Anhaltspunkte dafür, dass durch die

Überwachung Äußerungen des Beschuldigten erfasst
werden,die für die ErforschungdesSachverhaltsoder die
Ermittlung des Aufenthaltsortes eines Mitbeschuldigten
vonBedeutungsind,§ 100c I Nr. 3

üErforschungdes Sachverhaltsoder die Ermittlung des
AufenthaltsortesdesBeschuldigtenwäreauf andereWeise
zumindest wesentlich erschwert (sog.
Subsidiaritätsklausel),§ 100a I Nr. 4
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Akustische Wohnraumüberwachung, § 100c ff.

ÅSchutzdesKernbereichsprivater Lebensgestaltung

ü §100d IV (seit August 2017, vorher 100c): negative
Kernbereichsprognose;

ü (A) i.d.R. Gesprächein Betriebs- oder Geschäftsräumen;
Gesprächeüber begangeneStraftaten und Äußerungen,
mittels dererStraftatenbegangenwerden.

üV: Unterbrechung bei Anhaltspunkten, dass der
Kernbereichbetroffen ist

üLöschungsgebotundVerwertungsverbot,V2, 3
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Akustische Wohnraumüberwachung, § 100c ff.

ÅUnzulässigkeit einer Anordnung gegen

Zeugnisverweigerungsberechtigtenach§ 53, s. § 100d VI

1

ė Zulässigkeit bei Zeugnisverweigerungsberechtigten 

gem. §§52, 53a; 

Verwertbarkeit abhängig von Güterabwägung, nach 

§ 53, s. § 100d VI 1
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Einsatz verdeckt operierender Personen 

ÅBegrifflichkeiten
üVerdeckte Ermittler, § 110 a II 1 (VE): Beamte des

Polizeidienstes,die unter einer ihnen verliehenen, auf
Dauer angelegten, veränderten Identität (Legende)
ermitteln.

ünicht offen ermittelnde Polizeibeamte(noeP): treten nur
gelegentlichverdecktauf

üVertrauenspersonen/V-Leute: Personen, die nicht den
Strafverfolgungsbehördenangehören, diese aber auf
längereZeit bei der Aufklärungvon Straftaten vertraulich
unterstützen

ü Informanten: Personen,die im EinzelfallgegenZusicherung
der Vertraulichkeit den Strafverfolgungsbehörden
Informationengeben
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Einsatz verdeckt operierender Personen

ÅAusdrücklich geregelt ist nur der Einsatz verdeckter Ermittler, 
§§110a ff.

Å Im Übrigen: nach T.d.Lit. analoge Anwendung der §§110a ff., 
nach BGH Ermittlungsgeneralklausel der §§161 I, 163 I als 
Ermächtigungsgrundlage 

ÅSonderproblem: ĔRechtsstaatswidrige Tatprovokation
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Zur Nachlese: Grenzen zulässiger staatlicher 
Tatprovokation nach der Rspr.

BGHSt60, 276 (294 f.):
αbŀŎƘder Rechtsprechungdes Bundesgerichtshofsliegt eine staatliche
Tatprovokationvor, wenn ein Verdeckter Ermittler (oder eine von einem
AmtsträgergeführteVertrauensperson)überdasbloßeΰaƛǘƳŀŎƘŜƴΨhinausin
Richtungauf eine Weckungder Tatbereitschaftoder eine Intensivierungder
Tatplanungmit einigerErheblichkeitstimulierendauf den Tätereinwirkt. Sie
ist nur zulässig,wenn diesegegeneine Personeingesetztwird, die in einem
den § 152 Abs. 2, § 160 StPOvergleichbarenGrad verdächtigist, an einer
bereits begangenenStraftat beteiligt gewesenoder zu einer zukünftigen
Straftatbereit zu sein(Χ). Eineunverdächtigeund zunächstnicht tatgeneigte
Persondarf hingegennicht in einer dem StaatzurechenbarenWeisezu einer
Straftat verleitet werden. Auch bei anfänglich bereits bestehendem
Anfangsverdachtkann eine rechtsstaatswidrigeTatprovokation vorliegen,
wenn die Einwirkungauf die Zielpersonim Verhältniszum Anfangsverdacht
ΰǳƴǾŜǊǘǊŜǘōŀǊǸōŜǊƎŜǿƛŎƘǘƛƎΨist (Χ); im Rahmender erforderlichenAbwägung
sind insbesondereGrundlage und Ausmaß des gegen den Betroffenen
bestehendenVerdachts,Art, Intensität und Zweckder Einflussnahmesowie
die eigenen,nicht fremdgesteuertenAktivitätendesBetroffenenin den Blick
zunehmen.ά(aktuelleEntscheidungauchBGHNStZ2018, 355)
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Folge rechtsstaatswidriger Tatprovokation

e.A.: grds. nur Berücksichtigung in der Strafzumessung 
(frühere st. Rspr. des BGH, etwa, BGHSt 32, 345 ff.)

a.A.: Verwertungsverbot (EGMR, Furcht gegen 
Deutschland, Entsch. v. 23.Oktober 2014, Beschw.-Nr. 
54648/09, Rn. 47)

d.A.: Verfahrenshindernis (2. Strafsenat des BGH, BGHSt 
60, 276 ff.)

d.A.: Strafzumessung, u.U. Verwertungsverbot und nur in 
extremen Ausnahmefällen Verfahrenshindernis 
(BVerfG; 1. Strafsenat, BGHSt 60, 238)
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Aufgabenbeispiel

Sie sind Strafrichterin/Strafrichter. Die zuständige
Staatsanwaltschafterhebt bei Ihnengem. § 170 I StPO
Klage durch Übersendungeiner Anklageschrift und
Ermittlungsakte,ausder sichder folgendeSachverhalt
ergibt: [strafrechtlichrelevantesGeschehen].

Was tun Sie?
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III. Überblick über den Gang des Strafverfahrens

Anfangs-
verdacht

Anklage, § 170 I
(oder Einstellung 
gem. §§153 ff.)

Einstellung 
gem. § 170 II

Eröffnung, § 203
(oder Einst. gem. 
§§153 ff.) 

Ablehnen der 
Eröffnung, 204

Verurteilung, 
§ 260

Einstellung, §§
153 ff., § 206a 
oder § 260 III (in 
Hauptverhandl.)

Freispruch

Ermittlungsverfahren
Č hinreichender 
Tatverdacht, §§170 I 
i.V.m. § 203?

Zwischenverfahren
Č hinreichender 
Tatverdacht, § 203?

Hauptverfahren
Č Überzeugung von 
der Schuld? 

Vorläufige. 
Einstellung, § 205

Vereinfacht, bspw. ohne Verweis auf Privatklageweg, Strafbefehlsverfahren, beschleunigtes Verfahren



Das Zwischenverfahren
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Das Zwischenverfahren

ÅZweck: Kontrolle durch unabhängige Instanz, bevor 
der Beschuldigte sich einer Hauptverhandlung stellen 
muss

ÅZuständigkeit: das für die Hauptsache zuständige 
Gericht, § 199 

ÅAblauf: § 201
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Exkurs: Der Richter

Art. 97 GG

(1) Die Richter sind unabhängig und nur dem Gesetze unterworfen.

Im Ermittlungsverfahren: Ermittlungsrichter, § 162

ÅAnordnungskompetenz für bestimmte Zwangsmaßnahmen, 
etwa §§114 I 1, 105 I StPO

ÅNotstaatsanwalt, § 165 StPO

ÅRichterliche VerhörspersonČĔVorteil: §§251 II, 254 I 
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Exkurs: Der Richter

Im Zwischenverfahren und im Hauptverfahren: 
Die entscheidenden Richter

Å Im ZwischenverfahrenEntscheidungüber die Eröffnungdes
Hauptverfahrens

Å Im Hauptverfahren Verhandlungsvorbereitungund -leitung
undEntscheidung

Ĕ Erfordernis sachlicher, örtlicher und funktioneller
Zuständigkeit

ÅGem. § 226I ErfordernisununterbrochenerAnwesenheit

ÅMöglichkeitdesAusschlussesund der Ablehnunggem. §§22
ff.

ÅSchöffen: Laienrichtergem. § 45a DRiG
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Aktuelle Entscheidung: BGH, Beschl.v. 19.6.2018ҍ р 
StR643/17, NStZ 2019, 106

= widersprüchlicheErklärungen,ob ein Schöffewährend
der Beweisaufnahme30bis45Minuten geschlafenhabe

α!ǳŦdieserGrundlagesteht nicht fest, dassder betroffene
SchöffewesentlichenVorgängender Verhandlungwährend
einer insGewichtfallendenZeitspannewegenÜbermüdung
nicht folgen konnte [Χ]. Diesgeht mangelsAnwendbarkeit
desZweifelssatzeszuLastender Revision[Χ]. Einemögliche
vorübergehende Beeinträchtigung der Aufmerksamkeit
durchErmüdungserscheinungenwürdenicht genügen.ά
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Exkurs: Der Richter

Arten der Zuständigkeit

ÅSachlich: welches Gericht und innerhalb des Gerichts 
welcher Spruchkörper zuständig ist Č GVG

ÅÖrtlich: Č §§7 ff. StPO

ÅFunktionell: alle sonstigen Zuständigkeitsfragen, z.B. 
Rechtsmittelzuständigkeiten, Zuständigkeitsverteilung 
zwischen Spruchkörpern mit identischer Strafgewalt (z.B. 
Spezialkammern am LG), Aufgabenverteilung innerhalb 
des Spruchkörpers
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Aufgabenbeispiel (original)

[Strafbarkeitgem. §§316a,250II, 25 II, 136, 25 II, 52StGB]

Wohin würden Sie als zuständiger Staatsanwalt der
StaatsanwaltschaftBerlinnachAbschlussder Ermittlungen
dasGeschehenaufgrundwelcherVorschriftenanklagen?

Hinweis: Im Landgericht Berlin gibt es ein
Oberlandesgericht όαYŀƳƳŜǊƎŜǊƛŎƘǘάύΣein Landgericht
sowiedasdortigeAmtsgerichtTiergarten,welchesim Bezirk
desKammergerichtsfür (amtsgerichtliche)Strafsachenund
Bußgeldsachenzuständig ist (§ 1 Zuweisungsverordnung
Berlin).
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Exkurs: Erstinstanzliche Zuständigkeit der Gerichte

SachlicheZuständigkeitenin der erstenInstanz: AG
Ä24GVG

(1) 1In Strafsachensinddie Amtsgerichtezuständig,wennnicht

1.die ZuständigkeitdesLandgerichtsnachÄ74 Abs. 2 oderÄ74a oder
desOberlandesgerichtsnachdenÄÄ120oder120b begründetist,

2. im EinzelfalleinehöhereStrafealsvier JahreFreiheitsstrafeoder die
Unterbringung des Beschuldigten in einem psychiatrischen
Krankenhaus, allein oder neben einer Strafe, oder in der
Sicherungsverwahrung(ÄÄ66 bis 66b des Strafgesetzbuches)zu
erwartenist oder

3. die Staatsanwaltschaftwegen der besonderenSchutzbedürftigkeit
von Verletztender Straftat,die alsZeugenin Betrachtkommen,des
besonderenUmfangsoder der besonderenBedeutungdes Falles
AnklagebeimLandgerichterhebt.
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Exkurs: Erstinstanzliche Zuständigkeit der Gerichte

ÅSpruchkörperam Amtsgericht

üStrafrichtergem. 
Ä25 GVG 
Der Richter beim Amtsgericht entscheidet als Strafrichter bei 
Vergehen,
1. wenn sie im Wege der Privatklage verfolgt werden oder
2. wenn eine höhere Strafe als Freiheitsstrafe von zwei Jahren 

nicht zu erwarten ist.

Aber: volle Rechtsfolgenkompetenz des AG! 

ü Im Übrigen: Schöffengericht, ÄÄ28 f. GVG

Unterfall: Erweitertes Schöffengericht, Ä29 II GVG
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Exkurs: Erstinstanzliche Zuständigkeit der Gerichte

SachlicheZuständigkeitenin der erstenInstanz: LG
Ä74GVG

(1) 1Die Strafkammern sind als erkennende Gerichte des ersten
Rechtszugeszuständigfür alle Verbrechen,die nicht zur Zuständigkeitdes
Amtsgerichts oder des Oberlandesgerichtsgehören. 2Sie sind auch
zuständigfür alle Straftaten,bei deneneine höhere Strafeals vier Jahre
Freiheitsstrafe oder die Unterbringung in einem psychiatrischen
Krankenhaus, allein oder neben einer Strafe, oder in der
Sicherungsverwahrung zu erwarten ist oder bei denen die
Staatsanwaltschaftin den Fällen des Ä24 Abs. 1 Nr. 3 Anklagebeim
Landgerichterhebt.

(2) Fürdie Verbrechen

1. des sexuellenMißbrauchsvon Kindern mit Todesfolge(Ä176b des
Strafgesetzbuches),[Χ]

ist eineStrafkammeralsSchwurgerichtzuständig.Χ.
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Exkurs: Erstinstanzliche Zuständigkeit der Gerichte

ÅSpruchkörperam Landgericht: Strafkammern, § 60 GVG,

in der ersten Instanz (funktionelle Zuständigkeit): 

üSchwurgerichtgem. § 74 II GVG in den dort benannten 
Fällen 

ċ zwingende Besetzung mit drei Richtern und zwei 
Schöffen, § 76 II 3 Nr. 1 GVG

üSpezialzuständigkeiten der Staatsschutzkammergem. 
§ 74a GVG, Jungendschutzkammergem. § 74b GVG und 
Wirtschaftskammergem. § 74c GVG

ü Im Übrigen: Zuständigkeit der großen Strafkammer
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Exkurs: Erstinstanzliche Zuständigkeit der Gerichte

SachlicheZuständigkeitenin der erstenInstanz: OLG

ÅZuständigkeit

ü für die in § 120I GVGgenanntenStaatsschutzdelikte

ü für die in § 120 II GVG genannten Delikte, wenn der
Generalbundesanwaltwegen der besonderenBedeutung
desFallesdie Verfolgungübernimmt

üGem. §120b GVGfür Verfahrenüber die Bestechlichkeit
undBestechungvonMandatsträgernnach§ 108e StGB

ÅSpruchkörper: Senate,§ 116GVG
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Instanzenzüge mit Besetzung

Revision

Berufung

1. Instanz

= Berufsrichter / ֙ = Schöffe 

LG
֙ ( ) /֙ 
֙ ֙

OLG
( )

AG
/ ֙ ( )֙
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Aufgabenbeispiel (original)

[Strafbarkeitgem. §§316a,250II, 25 II, 136, 25 II, 52StGB]

Wohin würden Sie als zuständiger Staatsanwalt der
StaatsanwaltschaftBerlinnachAbschlussder Ermittlungen
dasGeschehenaufgrundwelcherVorschriftenanklagen?

Hinweis: Im Landgericht Berlin gibt es ein
Oberlandesgericht όαYŀƳƳŜǊƎŜǊƛŎƘǘάύΣein Landgericht
sowiedasdortigeAmtsgerichtTiergarten,welchesim Bezirk
desKammergerichtsfür (amtsgerichtliche)Strafsachenund
Bußgeldsachenzuständig ist (§ 1 Zuweisungsverordnung
Berlin).
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Das Zwischenverfahren

ÅEntscheidungsmöglichkeiten des Gerichts:

ü Erlass des Eröffnungsbeschlusses, § 203 
(Prozessvoraussetzung) 

ü Ablehnen der Eröffnung des Hauptverfahrens, §
204

ü Vorläufige Einstellung des Verfahrens, § 205

üĔEinstellung des Verfahrens gem. §§мро ŦŦΦ

ü Vorgehen nach § 209 Abs. 1 bzw. Abs. 2 bei 
Fehlen der Ĕsachlichen Zuständigkeit
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Aufgabenbeispiel (original)

Die zuständigeStaatsanwaltschaftBerlinerhebt gegenA, B
und C wegeneinesVerbrechensdie öffentliche Klagezum
Strafrichter beim AmtsgerichtTiergarten. Dieserstellt die
Klageden Angeschuldigtenordnungsgemäßzu; es erfolgt
jedochkeineReaktion. NachPrüfungdesSachverhaltshält
der Strafrichter die Angeschuldigten für hinreichend
verdächtigim Sinneder Anklageund geht davonaus,dass
sie jedochwegenerheblichereinschlägigerVorstrafeneine
Freiheitsstrafevon mindestens fünf Jahren zu erwarten
hätten.

WelcheEntscheidunghat der Strafrichter nun zu treffen?
BegründenSieIhre Antwort!
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Aufgabenbeispiel (original)

Nach Maßgabe des oben festgestellten Sachverhalts
[Strafbarkeit wegen schwerer räuberischerErpressungin
Tateinheit mit Körperverletzungund Hausfriedensbruch)
wird gegenAAnklagevor demLandgerichterhoben.

a) Wie wird dasGerichtin der Hauptverhandlungbesetzt
sein?

b) In der HauptverhandlunggegenA erörtert dasGericht
die Frage,ob der gegenA bestehendeHaftbefehlgem.
§ 112 StPOaufzuhebenist. Der Vorsitzendeund ein
Schöffe sprechen sich für die Aufhebung aus, die
anderen Richter sind dagegen. Wird das Gericht den
HaftbefehlgegenA aufheben?
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Exkurs: Abstimmungserfordernisse 

§ 196GVG
(1) DasGerichtentscheidet,soweitdasGesetznicht ein anderesbestimmt,
mit der absolutenMehrheit der Stimmen.
(2) Bilden sich in Beziehungauf Summen,über die zu entscheidenist,
mehr als zwei Meinungen, deren keine die Mehrheit für sich hat, so
werden die für die größte SummeabgegebenenStimmen den für die
zunächstgeringereabgegebenenso lange hinzugerechnet,bis sich eine
Mehrheit ergibt.
(3) 1Bildensichin einer Strafsache,von der Schuldfrageabgesehen,mehr
alszweiMeinungen,derenkeinedie erforderlicheMehrheit für sichhat, so
werden die dem Beschuldigtennachteiligsten Stimmen den zunächst
minder nachteiligenso lange hinzugerechnet,bis sich die erforderliche
Mehrheit ergibt. 2Bildensichin der Straffragezwei Meinungen,ohne daß
einedie erforderlicheMehrheit für sichhat, sogilt die mildereMeinung.
(4) Ergibt sich in dem mit zwei Richtern und zwei Schöffenbesetzten
Gerichtin einer Frage,über die mit einfacherMehrheit zuentscheidenist,
Stimmengleichheit,sogibt die StimmedesVorsitzendendenAusschlag.
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Exkurs: Abstimmungserfordernisse 

§ 263 - Abstimmung

(1) Zu jeder dem Angeklagten nachteiligen
Entscheidung über die Schuldfrage und die
Rechtsfolgender Tat ist eineMehrheit vonzweiDritteln
der Stimmenerforderlich.



Das Hauptverfahren
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I. Grobüberblich über das Hauptverfahren

Unterteilt in

Ådie Vorbereitung der Hauptverhandlung, §§212 ff.

Ådie Durchführung der Hauptverhandlung, §§226 ff.
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II. Ablauf der Hauptverhandlung (Grobskizze)

ÅAufruf der Sache, § 243 I
ÅFeststellung der Präsenz von Angeklagtem, ggf. Verteidiger und 

Beweismitteln, § 243 I 2
ÅVernehmung des Angeklagten zur Person, § 243 II 1
ÅVerlesung des Anklagesatzes, § 243 III
ÅGgf. Eröffnungserklärung des Verteidigers gem. § 243 V 3 (seit 

dem 24.8.2017)
ÅVernehmung des Angeklagten zur Sache, § 243 V
ÅBeweisaufnahme, §§244 ff.
ÅSchlussvorträge in der Reihenfolge StAĄAngeklagter (ggf. 

Erwiderung),§ 258 I, II 1
ÅLetztes Wort des Angeklagten, § 258 II 2
ÅBeratung, §§192 ff. GVG
ÅUrteilsverkündung, § 268



Verfahrensgrundsätze

mit besonderer Bedeutung für die Hauptverhandlung 
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I. Untersuchungsgrundsatz

= Inquisitionsmaxime, Instruktionsprinzip, Ermittlungs-
grundsatz 

§ 160Pflicht zurSachverhaltsaufklärung

(1) Sobald die Staatsanwaltschaftdurch eine Anzeige oder auf
anderemWegevon dem Verdachteiner Straftat Kenntniserhält, hat
siezu ihrer Entschließungdarüber,ob die öffentlicheKlagezuerheben
ist, denSachverhaltzuerforschen.

(2) Die Staatsanwaltschafthat nicht nur die zur Belastung,sondern
auchdie zur EntlastungdienendenUmständezu ermitteln und für die
Erhebungder BeweiseSorgezutragen,derenVerlustzubesorgenist.
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I. Untersuchungsgrundsatz

§ 155Umfangder gerichtlichenUntersuchungund Entscheidung

(2) InnerhalbdieserGrenzensind die Gerichtezu einer selbständigen
Tätigkeit berechtigt und verpflichtet; insbesondere sind sie bei
Anwendung des Strafgesetzesan die gestellten Anträge nicht
gebunden.

§ 244 Beweisaufnahme; Untersuchungsgrundsatz; Ablehnung von
Beweisanträgen

(2) DasGerichthat zur Erforschungder Wahrheitdie Beweisaufnahme
von Amts wegen auf alle Tatsachenund Beweismittelzu erstrecken,
die für die EntscheidungvonBedeutungsind.
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I. Untersuchungsgrundsatz

ÅEinschränkungen: 

ĔBeweiserhebungs- und Beweisverwertungsverbote, 

Ĕ insbes. nemo-tenetur-Grundsatz

Å (P) Konflikt mit ĔUrteilsabsprachen?
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Exkurs: Absprachen gem. § 257c StPO

GesetzlicheRegelung
Å I 1:α§ 244Absatz2 bleibtǳƴōŜǊǸƘǊǘά
Å II: zulässigerGegenstandder Verständigungsind insbes.

Rechtsfolgenund Prozessverhalten,nicht aber Schuldspruch
und Maßregeln der Besserung und Sicherung; S. 2:
α.ŜǎǘŀƴŘǘŜƛƭjederVerständigungsollein GeständnisǎŜƛƴά

Å III 2: GerichtkannαǳƴǘŜǊfreier WürdigungallerUmständedes
Falles sowie der allgemeinen Strafzumessungserwägungen
aucheineOber- undUntergrenzeder StrafeŀƴƎŜōŜƴά

Å III 4: Zustandekommendurch Zustimmungvon Angeklagtem
undStaatsanwaltschaftzumVorschlagdesGerichts

Å IV: Entfallender Bindung; im GegenzugVerwertungsverbotfür
dasGeständnis
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Exkurs: Absprachen gem. § 257c StPO

ÅVor Einführung des § 257c bereits gerichtliche Praxis;
Gesetzgeber hat höchstrichterliche Rechtsprechung
weitestgehendnormiert

ÅWeitereGrenzen
üGericht darf sich nicht mit einem Formalgeständnisbegnügen,

sondernmussGeständnisauf Glaubwürdigkeitüberprüfen

ü KeineunzulässigeAusübungvon Druck,etwa durch Aufzeigeneiner
unangemessenenSanktionsschere

ü Rechtsmittelverzichtist nach§ 302I 2 ausgeschlossen

ÅBedenken in der Literatur insbesondereauf Grundlage des
Amtsaufklärungsgrundsatzes,Legalitätsprinzips,Grundsätzeder
Öffentlichkeit, Mündlichkeit und Unmittelbarkeit,
Selbstbelastungsfreiheit
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II. Prinzip des gesetzlichen Richters 

Art. 101GG

(1) 1Ausnahmegerichte sind unzulässig. 2Niemand darf seinem
gesetzlichenRichterentzogenwerden.

(2) Gerichte für besondere Sachgebietekönnen nur durch Gesetz
errichtet werden.

Art. 6 EMRK- Rechtauf ein fairesVerfahren

(1) 1JedePersonhat ein Rechtdarauf, daß [Χ] über eine gegensie
erhobene strafrechtliche Anklage von einem [Χ] auf Gesetz
beruhendenGericht[Χ] verhandeltwird.

= Es muss vorab abstrakt feststehen,welcher Richter für die
Entscheidungin einerSachezuständigist

(P)ĔBeweglicheZuständigkeitgem. § 24I Nr. 3 GVG
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III. Unmittelbarkeitsgrundsatz

Ä261- Grundsatzder freien richterlichenBeweiswürdigung

Über dasErgebnisder BeweisaufnahmeentscheidetdasGerichtnach
seiner freien, aus dem Inbegriff der Verhandlung geschöpften
Überzeugung.

Ä264- GegenstanddesUrteils

(1) Gegenstandder Urteilsfindungist die in der Anklagebezeichnete
Tat,wie siesichnachdemErgebnisder Verhandlungdarstellt.

Ä250- Grundsatzder persönlichenVernehmung
1Beruht der Beweis einer Tatsacheauf der Wahrnehmung einer
Person,so ist diese in der Hauptverhandlungzu vernehmen. 2Die
Vernehmung darf nicht durch Verlesung des über eine frühere
Vernehmung aufgenommenen Protokolls oder einer schriftlichen
Erklärungersetztwerden.
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III. Unmittelbarkeitsgrundsatz

= Das Gericht muss die entscheidungserheblichen Tatsachen 
im Rahmen der Beweiserhebung selbst feststellen. 

Å§ 250 S. 2: Vorrang des Personalbeweises vor dem 
Urkundsbeweis

z.B. Vernehmung der Verhörsperson vor Verlesung des 
Vernehmungsprotokolls

Č untersagt nach Auffassung des BGH nur die ersetzende, 
nicht aber die ergänzende Verlesung (bestätigt etwa in 
BGH, Beschl.vom 8. Februar 2018 -3 StR400/17, str.)
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III. Unmittelbarkeitsgrundsatz

ÅAusnahmen in §§251 ff.

ÅUneingeschränkt zulässig ist zudem Verlesung zwecks 
Vorhalt 

Č Urteilsgrundlage dürfen aber nur die auf den Vorhalt hin 
getätigten Aussagen werden

Åkein Gebot zur Verwendung des sachnächsten 
Beweismittels, 

d.h. kein Verbot der Vernehmung des Zeugen vom 
Hörensagen

ċ Frage der hinreichenden Sachverhaltsaufklärung (hM)
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IV. Mündlichkeitsgrundsatz

Ä261- Grundsatzder freien richterlichenBeweiswürdigung

Über dasErgebnisder BeweisaufnahmeentscheidetdasGerichtnach
seiner freien, aus dem Inbegriff der Verhandlung geschöpften
Überzeugung.

Ä264- GegenstanddesUrteils

(1) Gegenstandder Urteilsfindungist die in der Anklagebezeichnete
Tat,wie siesichnachdemErgebnisder Verhandlungdarstellt.

= Beider Entscheidungsfindungdarf nur dasjenigeberücksichtigt
werden, was in der Hauptverhandlungmündlich vorgetragen
wurde.

ÅGem. §249 I Verlesungvon Urkunden und Schriftstücken
erforderlich, wenn nicht Durchführung des
Selbstleseverfahrensgem. § 249II
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V. Grundsatz der freien richterlichen Beweiswürdigung

Ä261- Grundsatzder freien richterlichenBeweiswürdigung

Über dasErgebnisder BeweisaufnahmeentscheidetdasGerichtnach
seiner freien, aus dem Inbegriff der Verhandlung geschöpften
Überzeugung.

ÅGrenzen: Logik, naturwissenschaftliche Erkenntnisse,
gesetzlicheVorgaben

ÅEinschränkungendurch Ĕ Beweisverwertungsverbote,Ĕ
Aussage- undZeugnisverweigerungsrechte
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VI. In-dubio-pro-reo-Grundsatz

Ä261- Grundsatzder freien richterlichenBeweiswürdigung

Über dasErgebnisder BeweisaufnahmeentscheidetdasGerichtnach
seiner freien, aus dem Inbegriff der Verhandlung geschöpften
Überzeugung.

Art. 6 EMRK- Rechtauf ein fairesVerfahren

(2) Jede Person, die einer Straftat angeklagt ist, gilt bis zum
gesetzlichenBeweisihrer Schuldalsunschuldig.
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Aufgabenbeispiel (original)

Erläutern Sie den Inhalt des Rechtssatzes" in dubio pro
reo"; stellen Sie seinen Anwendungsbereichdar und
erklären Sie in diesem Zusammenhangdie gleichartige
und die ungleichartige Wahlfeststellung. Nehmen Sie
dabeikurzzurZulässigkeitder WahlfeststellungStellung.
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VI. In-dubio-pro-reo-Grundsatz

ÅVerfassungsrechtlicheVerankerungim Schuldprinzip/ in
der Unschuldsvermutung(str.)

= Lässt sich der Sachverhaltbei Ausschöpfungaller zu
Verfügung stehenden Beweismitteln nicht vollständig
aufklären und Zweifel verbleiben, ist von der dem
AngeklagtengünstigstenMöglichkeitauszugehen

ÅEntscheidungsregel,keineBeweisregel,

besagtalsonicht, wanndasGerichtzu zweifeln,sondern
wie esbei Zweifelnzuentscheidenhat
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VI. In-dubio-pro-reo-Grundsatz

ÅAnwendbar

üauf tatsächliche Unklarheiten bei Schuld- und
Straffragen;

üstr. bei Verfahrenshindernissen;

ünachh.M. nicht bei Beweisverwertungsverboten;

ünicht bei reinenRechtsfragen

ÅNur mittelbare Geltung bei Beurteilung des
hinreichenden Tatverdachts bei der Prognose der
Verurteilungswahrscheinlichkeit
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VII. Anspruch auf rechtliches Gehör 

Art. 103 GG 
(1) Vor Gericht hat jedermann Anspruch auf rechtliches Gehör.

ÅEinfachgesetzliche Umsetzung z.B. in §§136, 243 IV, 257, 258

= Der Beschuldigte muss die Möglichkeit haben, zu den gegen 
ihn erhobenen Vorwürfen Stellung und dadurch auf das 
Verfahren sowie dessen Ergebnis Einfluss zu nehmen.

ÅDrei Elemente: Information, Äußerung und Berücksichtigung 
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§ 169 GVG a.F. (gültig bis 17.4.2018)

1Die Verhandlung vor dem erkennenden Gericht
einschließlich der Verkündung der Urteile und
Beschlüsse ist öffentlich. 2Ton- und Fernseh-
Rundfunkaufnahmensowie Ton- und Filmaufnahmen
zum Zwecke der öffentlichen Vorführung oder
VeröffentlichungihresInhaltssindunzulässig.

Prof. Dr. Anna H. Albrecht Medienstrafrecht
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§ 169 GVG n.F. (gültig seit dem 18.4.2018)

(1) 1DieVerhandlungvor demerkennendenGerichteinschließlichder Verkündungder Urteile und Beschlüsseist
öffentlich. 2Ton- und Fernseh-RundfunkaufnahmensowieTon- und FilmaufnahmenzumZweckeder öffentlichen
Vorführungoder Veröffentlichungihres Inhalts sind unzulässig. 3Die Tonübertragungin einen Arbeitsraumfür
Personen,die für Presse,Hörfunk, Fernsehenoder für andere Medien berichten, kann von dem Gericht
zugelassenwerden. 4Die Tonübertragungkann zur Wahrung schutzwürdigerInteressender Beteiligten oder
Dritter oder zur Wahrung eines ordnungsgemäßenAblaufs des Verfahrensteilweise untersagt werden. 5Im
Übrigengilt für denin denArbeitsraumübertragenenTonSatz2 entsprechend.
(2) 1Tonaufnahmender Verhandlungeinschließlichder Verkündungder Urteile und Beschlüssekönnenzu wis-
senschaftlichenund historischenZweckenvon dem Gerichtzugelassenwerden,wenn es sichum ein Verfahren
von herausragenderzeitgeschichtlicherBedeutungfür die BundesrepublikDeutschlandhandelt. 2Zur Wahrung
schutzwürdigerInteressender Beteiligtenoder Dritter oder zur WahrungeinesordnungsgemäßenAblaufsdes
Verfahrenskönnendie Aufnahmenteilweiseuntersagtwerden. 3DieAufnahmensindnicht zudenAktenzuneh-
menund dürfen wederherausgegebennochfür Zweckedesaufgenommenenoder einesanderenVerfahrensge-
nutzt oderverwertet werden. 4SiesindvomGerichtnachAbschlussdesVerfahrensdemjenigenzuständigenBun-
des- oder Landesarchivzur Übernahmeanzubieten,das nach dem Bundesarchivgesetzoder einem Landesar-
chivgesetzfestzustellenhat, ob den Aufnahmenein bleibenderWert zukommt. 5Nimmt dasBundesarchivoder
dasjeweiligeLandesarchivdie Aufnahmennicht an,sinddie AufnahmendurchdasGerichtzulöschen.
(3) 1Abweichend von Absatz 1 Satz 2 kann das Gericht für die Verkündung von Entscheidungendes
Bundesgerichtshofsin besonderenFällenTon- und Fernseh-RundfunkaufnahmensowieTon- und Filmaufnahmen
zum Zwecke der öffentlichen Vorführung oder der Veröffentlichung ihres Inhalts zulassen. 2Zur Wahrung
schutzwürdigerInteressender Beteiligtenoder Dritter sowie eines ordnungsgemäßenAblaufsdes Verfahrens
können die Aufnahmenoder deren Übertragungteilweise untersagt oder von der Einhaltungvon Auflagen
abhängiggemachtwerden.
(4) DieBeschlüssedesGerichtsnachdenAbsätzen1 bis3 sindunanfechtbar.
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VIII. Öffentlichkeitsgrundsatz

Art. 6 EMRK- Rechtauf ein fairesVerfahren

(1) 1JedePersonhat ein Rechtdarauf, daß [Χ] über eine gegensie
erhobenestrafrechtlicheAnklage[Χ] öffentlich [Χ] verhandelt wird.
2DasUrteil mußöffentlichverkündetwerden; [Χ].

ÅAusnahme: StrafverfahrengegenJugendliche

ÅEinschränkungender Öffentlichkeit zur Sicherstellungder
ordnungsmäßenDurchführung des Verfahrens und gem.
ÄÄ171a ff. GVGsowie Ausschlusseinzelner Personennach
ÄÄ175ff. GVGmöglich
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VIII. Öffentlichkeitsgrundsatz

ÅGrds. Unzulässigkeitvon Ton- und Filmaufnahmengem.Ä169
I S. 2 GVG

ÅÄnderungenseit dem18.4.2018:

üTonübertragungin sog. Medienarbeitsraum,I S. 3ς5

üTonaufnahmen zu wissenschaftlichenund historischen
Zwecken,II

üTon- und Fernseh-Rundfunkaufnahmensowie Ton- und
FilmaufnahmenvonEntscheidungsverkündungendesBGH

Zur Nachlese: BGH,Beschl. v. 9.5.2018ҍ1 StR159/17, NStZ
2019, 45



Beweisrecht
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I. Grundlagen des Beweisrechts

ÅAusgangspunkt: Amtsaufklärungspflicht,§ 244II
ÅStrengbeweisverfahrenfür alle Beweiserhebungenin der

Hauptverhandlungbezüglichder SchuldundRechtsfolge
= Zulässigkeitnur der gesetzlichbestimmten Beweismittel

Sachverständige,Augenschein,Urkunden und Zeugen in
formalemBeweisaufnahmeverfahren

Å Im Übrigen, etwa bezügl. prozessualer Fragen oder
Schuldfragenaußerhalbder Hauptverh.: Freibeweisverfahren

ÅBeweiserhebung entbehrlich bei offenkundigen, also
allgemein- undgerichtskundigenTatsachen

ÅHaupttatsachen, die sich direkt unter den materiell-
rechtlichen Tatbestand subsumieren lassen
ė Indiztatsachen, die mittels Erfahrungssätzenauf das
VorliegeneinerHaupttatsacheschließenlassen
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II. Der Beweisantrag

ÅBeweisantrag= dasVerlangendes Antragsstellers,über eine
bestimmte, die Schuld oder Rechtsfolge betreffende
Tatsachenbehauptungmit einem gesetzlich bestimmten
BeweismittelBeweiszuerheben

üBGH: Konnexität zwischen Beweismittel und -tatsache
erforderlich

ükannbedingtgestelltwerden

ükeinezeitlicheGrenze,vgl. § 246I 1

Aber: seit August2017Möglichkeitder Fristsetzung,§ 244
VI2-4Č Bescheidungerst im Urteil erforderlich

üAblehnung durch Gerichtsbeschluss,§244 VI, nur bei
VorliegenvonAblehnungsgründen
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Aufgabenbeispiel (original)

Anton wird später jedochwegender genanntenVorgänge(Keks/Handcremeund
Computerzeitschrift)vor dem Amtsgericht angeklagt. Er bestreitet die Taten.
Nachdemer zutreffend davon ausgeht,dassseine Beweispositionschlecht ist,
beantragter zum Beweisdafür, dasser die Supermärktenie betreten und daher
die ihm zur Last gelegten Taten nicht begangenhabe, die Einholung eines
psychophysiologischenSachverständigengutachtensmittels der Durchführung
einer Untersuchungmit einem Polygraphen(sog. α[ǸƎŜƴŘŜǘŜƪǘƻǊάύ. Anton führt
aus, dass der Polygraph während der Untersuchung mittels sog. Sensoren
VorgängeseinesKörperswie Blutdruck, Herz- und Pulsfrequenz,Atemfrequenz
und Muskelanspannungmessenwerde. Die Messungendurch den Polygraphen
würden ergeben,dassbei ihm die für einenTätertypischestarkeinnereErregung
bei der BeantwortungtatbezogenerFragennicht gegebensei. Dieswerde dafür
sprechen,dasser die Tatenzu Rechtbestreite. Anton hofft, den Polygraphenzu
überlisten. Das Gericht lehnt diesen Antrag jedoch durch einen formellen
Beschlussab. Dabei geht es zutreffend von der Annahme aus, dass es nach
derzeitigemForschungsstand(noch) nicht möglich ist, durch den Einsatzeines
Lügendetektorszuverlässigeund präziseErgebnissehinsichtlichder Schuldbzw.
UnschulddesUntersuchtenzuerzielen.
War die Ablehnung des Antrages auf Einholungdes gewünschtenGutachtens
rechtmäßig?
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II. Der Beweisantrag

ÅAblehnungsgründe bei nichtpräsenten Beweismitteln, § 244 
III-V ė Ablehnungsgründe bei präsenten Beweismitteln,§ 245

ÅAblehnungsgründeaus § 244 III

üUnzulässigkeit

üOffenkundigkeit

ü Bedeutungslosigkeit

ü Völlige Ungeeignetheit

ü Tatsache bereits erwiesen

üUnerreichbarkeit

ü Verschleppungsabsicht ė § 244 VI 2-4, 246 I StPO

üWahrunterstellung zugunsten des Angeklagten 
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II. Der Beweisantrag

ė Beweisermittlungsantrag: Aufforderung an das Gericht, eine 
bestimmte, die Schuld oder Rechtsfolge betreffende 
Tatsache zu ermitteln 

z.B. auch fehlerhafter Beweisantrag, etwa weil Beweismittel 
nicht hinreichend bestimmt angegeben

ė Beweisanregung: Beweiserhebung wird in das Ermessen des 
Gerichts gestellt oder im Freibeweisverfahren gewollt

ċ Ablehnungunterliegt nicht den Vorgaben der §§244 III-VI, 
245

ċ Ablehnung durch den Vorsitzenden gem. § 238 I möglich 

ċ Maßstab: § 244 II
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Aufgabenbeispiel (original)

Anton wird später jedochwegender genanntenVorgänge(Keks/Handcremeund
Computerzeitschrift)vor dem Amtsgericht angeklagt. Er bestreitet die Taten.
Nachdemer zutreffend davon ausgeht,dassseine Beweispositionschlecht ist,
beantragter zum Beweisdafür, dasser die Supermärktenie betreten und daher
die ihm zur Last gelegten Taten nicht begangenhabe, die Einholung eines
psychophysiologischenSachverständigengutachtensmittels der Durchführung
einer Untersuchungmit einem Polygraphen(sog. α[ǸƎŜƴŘŜǘŜƪǘƻǊάύ. Anton führt
aus, dass der Polygraph während der Untersuchung mittels sog. Sensoren
VorgängeseinesKörperswie Blutdruck, Herz- und Pulsfrequenz,Atemfrequenz
und Muskelanspannungmessenwerde. Die Messungendurch den Polygraphen
würden ergeben,dassbei ihm die für einenTätertypischestarkeinnereErregung
bei der BeantwortungtatbezogenerFragennicht gegebensei. Dieswerde dafür
sprechen,dasser die Tatenzu Rechtbestreite. Anton hofft, den Polygraphenzu
überlisten. Das Gericht lehnt diesen Antrag jedoch durch einen formellen
Beschlussab. Dabei geht es zutreffend von der Annahme aus, dass es nach
derzeitigemForschungsstand(noch) nicht möglich ist, durch den Einsatzeines
Lügendetektorszuverlässigeund präziseErgebnissehinsichtlichder Schuldbzw.
UnschulddesUntersuchtenzuerzielen.
War die Ablehnung des Antrages auf Einholung des gewünschten Gutachtens 
rechtmäßig?
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III. Grundlagen Beweisverwertungsverbote

= αYŜƛƴŜWahrheitsfindung um jeden tǊŜƛǎά, BGHNJW1960,
1580(1582)
ÅBeweiserhebungsverbote untersagen bestimmte

Beweiserhebungen
üBeweisthemenverbote,z.B. Kernbereich bei TKÜ und

akustischerWohnraumüberwachung
üBeweismittelverbote,etwa Verbot der Protokollverlesung

gem. § 250S. 2
üBeweismethodenverbote,z.B. § 136a

ÅBeweisverwertungsverboteuntersagendie Berücksichtigung
bestimmterBeweisergebnisse
üUnselbstständige BVV: beruhen auf einem

Beweiserhebungsverbotė selbstständigeBVV
ügesetzlichnormierteė gesetzlichnicht normierteBVV
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III. Grundlagen Beweisverwertungsverbote ς
Gesetzlich normierte Beweisverwertungsverbote

Å§ 136a III 2

Å100a IV 2, 100c V 3: Kernbereichsschutz

Å100c VI 1, 2: Erkenntnisse bezüglich nach §§52 ff. 
Zeugnisverweigerungsberechtigter (teilweise eingeschränkt)

Å§ 160a I 1: Ermittlungsmaßnahmen gegen in § 53 I 1 benannte 
Zeugnisverweigerungsberechtigte hinsichtlich Erkenntnissen, 
über die diese das Zeugnis verweigern dürften (teilweise 
eingeschränkt)

Å§нртŎ L± оΥ DŜǎǘŅƴŘƴƛǎ ƛƳ wŀƘƳŜƴ ŜƛƴŜǎ αƎŜǇƭŀǘȊǘŜƴά 5Ŝŀƭǎ

ÅS.a. §§161 II, 477 II 2: eingeschränkte Verwertbarkeit von 
durch präventive Maßnahmen oder in anderen Strafverfahren 
erlangten Erkenntnissen 
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9ȄƪǳǊǎΥ α¦ƳǿƛŘƳǳƴƎά ŀƴŘŜǊǿŜƛǘƛƎ ŜǊƭŀƴƎǘŜǊ 
Erkenntnisse

Ä161AllgemeineErmittlungsbefugnisder Staatsanwaltschaft
(2) 1Ist eine Maßnahmenach diesemGesetznur bei Verdachtbestimmter
Straftatenzulässig,sodürfendie auf GrundeinerentsprechendenMaßnahme
nach anderen Gesetzen erlangten personenbezogenen Daten ohne
Einwilligungder von der MaßnahmebetroffenenPersonenzuBeweiszwecken
im Strafverfahrennur zur AufklärungsolcherStraftatenverwendet werden,
zu deren Aufklärung eine solche Maßnahme nach diesem Gesetz hätte
angeordnetwerdendürfen.Χ

Ä477Datenübermittlungund Verwendungsbeschränkungen
(2)Χ2Ist eine MaßnahmenachdiesemGesetznur bei Verdachtbestimmter
Straftaten zulässig,so dürfen die auf Grund einer solchen Maßnahme
erlangten personenbezogenenDaten ohne Einwilligung der von der
Maßnahme betroffenen Personen zu Beweiszwecken in anderen
Strafverfahrennur zur AufklärungsolcherStraftaten verwendet werden, zu
deren Aufklärung eine solche Maßnahme nach diesem Gesetz hätte
angeordnetwerdendürfen.
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III. Grundlagen Beweisverwertungsverboteς
Gesetzlich nicht normierte Beweisverwertungsverbote

ÅSelbstständige BVV: z.B. Art. 1 I i.V.m. 2 I GG, z.B. nicht-
öffentlich geführtes Selbstgespräch, (P) Tagebuch

ÅUnselbstständige BVV: 
üH.A.: Nicht jeder Fehler der Beweiserhebung zieht auch ein 

Beweisverwertungsverbot nach sich

üRechtskreistheorie (BGH früher): maßgeblich, ob die 
verletzte Vorschrift wesentlich dem Schutz des 
Rechtskreises des Beschuldigten dient

üSchutzzwecklehre: maßgeblich, welchen Schutzzweck die 
verletzte Vorschrift hat

üAbwägungslehre: Abwägung zwischen dem staatlichen 
Strafverfolgungsinteresse und den Grundrechten des 
Betroffenen 
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Zur Nachlese: BGHSt 38, 214 (219 f.)

α5ƛŜStrafprozessordnung trifft keine abschließende Regelung über
Beweisverwertungsverbote. Die Frage, ob ein Beweiserhebungsverbotein
Verwertungsverbot nach sich zieht, muß für jede Vorschrift und für jede
Fallgestaltungbesondersentschiedenwerden.ΧDieEntscheidungfür oder gegen
ein Verwertungsverbotist aufgrundeiner umfassendenAbwägungzu treffen. Bei
ihr fällt das Gewicht des Verfahrensverstoßessowie seine Bedeutungfür die
rechtlich geschützte Sphäre des Betroffenen ebenso ins Gewicht wie die
Erwägung,daß die Wahrheit nicht um jeden Preis erforscht werden muß.
Andererseitsist zu bedenken,daß Verwertungsverbotedie Möglichkeiten der
Wahrheitserforschung beeinträchtigen und daß der Staat nach der
Rechtsprechungdes Bundesverfassungsgerichtsvon Verfassungswegen eine
funktionstüchtigeStrafrechtspflegezu gewährleistenhat, ohne die Gerechtigkeit
nicht verwirklicht werden kann. Dient die Verfahrensvorschrift,die verletzt
worden ist, nicht oder nicht in erster Liniedem SchutzdesBeschuldigten,so liegt
ein Verwertungsverbotfern; ein Beispielist der Verstoßgegen§55 Abs. 2 StPO.
Andererseits liegt ein Verwertungsverbot nahe, wenn die verletzte
Verfahrensvorschriftdazubestimmt ist, die Grundlagender verfahrensrechtlichen
Stellung des Beschuldigtenoder Angeklagten im Strafverfahren zu sichern.ά
(Verweiseentfernt)
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IV. Wichtige Beweisverwertungsverbote ς
Beschuldigtenvernehmung, § 136

ÅNichtbelehrung über das Recht zu Schweigenoder auf
Verteidigerkonsultation,§ 136I 2Č Verwertungsverbot

ü (A)DerBeschuldigtekannteseinRecht

ü (A)DerBeschuldigtestimmt der Verwertungzu

ü (str.), ob dasEntstehendesBVVeinenWiderspruchgegen
die Verwertungvoraussetzt(sog.ĔWiderspruchslösung
desBGH)
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IV. Wichtige Beweisverwertungsverbote ς
Beschuldigtenvernehmung, § 136

ÅVerwehren der Verteidigerkonsultation Č

Verwertungsverbot

ÅKein Hinweis auf Notdienst Č nach BGH kein
absolutes Verwertungsverbot (vor gesetzlicher
Regelung)(str.)

ÅNichtbelehrungüber dasRechtauf Bestellungeines
PflichtverteidigersČ nach BGH kein absolutes
Verwertungsverbot(str.)
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Aktuelle Entscheidung: BGH, Beschluss vom 06. 
Februar 2018 ς2 StR163/17 

Rn. 5:α5ŜǊSenathält auchnachder Einfügungder Belehrungspflichtin §
136 Abs. 1 Satz 3 Halbs. 2 StPO a.F. die Annahme eines absoluten
Beweisverwertungsverbots nicht für geboten [Χ]. Wie der
Bundesgerichtshof in seinen Entscheidungen zur alten Rechtslage
ausgeführthat, bleibt die Verletzungder Pflicht nach§ 136 Abs. 1 Satz2
Halbs. 2 StPOa.F. in ihrer Bedeutunghinter derjenigennach§ 136 Abs. 1
Satz2 StPOzurück,die die grundsätzlicheZugangsmöglichkeitzu einem
Verteidigerals solchenbetrifft . Eshandelt sich insoweit um eine für die
Rechtsstellung des Beschuldigten als Verfahrenssubjekt konstitutive
Bestimmung, deren Verletzung in aller Regel zur Annahme eines
Beweisverwertungsverbotsführen muss (Χ). Damit sind die Regelungen
über die BestellungeinesPflichtverteidigers,die nicht absolutgelten und
vom Vorliegender in § 140Abs. 1 und 2 StPOgenanntenVoraussetzungen
abhängigsind,nicht vergleichbar. Hinzukommt, dassder Beschuldigteim
Ermittlungsverfahrenkein eigenes Antragsrecht auf Beiordnung eines
Pflichtverteidigers hat, sondern lediglich anregen kann, dass die
Staatsanwaltschaftvon ihremAntragsrechtGebrauchmacht.ά
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IV. Wichtige Beweisverwertungsverbote ς
Beschuldigtenvernehmung, nemotenetur

ÅBeeinträchtigungder Freiheit der Willensentschließung
über Selbstbelastung durch dem Staat zumindest
zurechenbarenVerhaltens
üHörfalle (BGHSt42,139) Č Verwertungsverbotallenfalls

wegen Verstoßesgegen Rechtsstaatsprinzip(nahe zum
VerstoßgegenSelbstbelastungsfreiheit),Abwägungsfrage

üU-Haft-Fall (BGHSt 34, 362), Wahrsagerinnen-Fall
(BGHSt44, 129) Č Verwertungsverbotanalog §§ 136a,
163a Abs. 4 Satz2 StPO

üEntlockenvon AngabendurchVerdecktenErmittler (BGHSt
52, 11) Č Verwertungsverbotwegen Verstoßesgegen
Selbstbelastungsfreiheit(nach str. Rspr nur, wenn der
Beschuldigtevorhererklärt hat, schweigenzuwollen)
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IV. Wichtige Beweisverwertungsverbote ς
Beschuldigtenvernehmung, nemotenetur

üHeimliches Abhören des Ehegattengesprächs im
Besucherraum der U-Haft (BGHSt 53, 294) Č

VerwertungsverbotwegenVerstoßesgegendie Fairnessdes
Verfahrens

üαǾŜǊŘŜŎƪǘŜǎ±ŜǊƘǀǊάdurchalsBesuchergetarntenNOEPmit
Zwangseinwirkung(BGHSt55, 138) Č Verwertungsverbot
wegen Verstoß gegen faires Verfahren, insbes.
Selbstbelastungsfreiheit

üMithören von für dringende ärztliche Behandlung
erforderlichem Arztgespräch einer in Beschuldigten in
αǇǊŜƪŅǊŜώǊϐgesundheitliche[r] ±ŜǊŦŀǎǎǳƴƎάΣBGH 1 StR
277/17 Č Verwertungsverbot wegen Verstoßes gegen
Aussagefreiheit(jedenfalls,wennzuvordaraufberufen)

ė durch Zeugen provozierte Selbstbelastung(BGH NJW
2017, 1828)Č keinVerwertungsverbot
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Aktuelle Entscheidung: BGH, Urteil vom 06. März 2018 
ς1 StR277/17 

Rn. 11: Die AngeklagteR. wurde noch im Bereichdes Brandobjektesdurch KHKRa. über ihre Rechte
nach §§ 136, 163a StPObelehrt. Sie äußerte daraufhin, wie auch ihre mitangeklagteTochter, die
AngeklagteM. , zur Sachenicht aussagenzu wollen. In der Folgewurden die beiden Angeklagtenin
unterschiedlichenPolizeifahrzeugeninsKlinikumRo. verbracht,um möglichegesundheitlicheFolgender
Raucheinwirkungenabklärenzu lassen. Mit der Begleitungder AngeklagtenR. war die Kriminalbeamtin
KHMinK. beauftragt worden, welche,wie bei der Kriminalpolizeiüblich, Zivilkleidungtrug. Auf dem
WegzumAuto fragtedie AngeklagteR. die Beamtin,obgleicheshierfür keinenAnlassgab,ob sieÄrztin
sei,wasdieseverneinteundauf ihrenPolizeibeamtenstatushinwies.
Rn. 12: Im Krankenhauswartete die ZeuginKHMinK. mit der Angeklagtenauf den zuständigenArzt D. ,
wobei die BeamtindasGesprächmit der Angeklagtenin Kenntnisdessenfortführte, dasssichdiesevor
einem Gesprächmit einem Rechtsanwaltnicht zur Sacheäußernwollte. Als der Arzt eintraf, ging sie
zusammenmit der Angeklagtenin dasBehandlungszimmer.
Rn. 13: Alsdie Angeklagtesichzur Untersuchungdurchden Arzt teilweiseentkleidete,fragte sie,ob sie
hinausgehensollte, erhielt jedochweder vom Arzt noch der AngeklagtenirgendeineAntwort, worauf
sie im Raumverblieb. Die Angeklagtegab auf Befragendes Arztes an, sie habe, genausowie ihre
Tochter,die AngeklagteM. , zehnTablettendesMedikamentesSertralingenommen. Zudemwäre viel
Rauchentstanden. Siehättenα.ŜƴȊƛƴausgeschüttetund dasausgeschütteteBenzinangezündet,überall
im 9ǊŘƎŜǎŎƘƻǎǎάΣdavor hätten sieα¢ŀōƭŜǘǘŜƴƎŜƴƻƳƳŜƴά. Nachdemdie Angeklagteauf Fragendes
Arzteszur Brandentstehungund -entwicklungwie vorstehendgeantwortet hatte, verließ die Zeugin
KHMin K. kurz den Raum,um sich bei ihren Kollegenzu vergewissern,dassdie Angeklagtebereits
belehrt wordensei,und gingdannςnachBejahungder Frageςin den Untersuchungsraumzurück,wo
siebiszumEndeder ärztlichenUntersuchungverblieb.
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Aktuelle Entscheidung: BGH, Urteil vom 06. März 2018 
ς1 StR277/17

ÅαŦǊŀƎƭƛŎƘΣob das Gesamtgeschehenum die ärztliche
Untersuchung[Χ] alsΰ±ŜǊƴŜƘƳǳƴƎim Sinneder §§ 136, 136a
StPOanzusehenƛǎǘάċ formeller Vernehmungsbegriff(Rn.
18)

ÅOffen gelassen,ob möglicheVerletzungdesfairen Verfahrens
gem. Art. 6 I 1 EMRK(Rn. 19)

ÅVerletzungder Selbstbelastungsfreiheit(Rn. 23 ff.)
üα5ŜǊBeschuldigtemuss frei von Zwang eigenverantwortlich

entscheidenkönnen, ob und gegebenenfallsinwieweit er im
StrafverfahrenƳƛǘǿƛǊƪǘάΣRn. 23

üWar bei der Angeklagtenangesichtsder Gesamtumständenicht
gegeben

ÅOffen gelassen,ob Unverwertbarkeit des Arzt-Patienten-
GesprächswegenVerletzungdesKernbereichsschutzes
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Aktuelle Entscheidung: BGH, Urteil vom 06. März 2018 
ς1 StR277/17

http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-
bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=e
n&sid=6c9d6e145ec7bf173bb2f5b05ac0b5fc&nr=8391
5&pos=0&anz=1
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IV. Wichtige Beweisverwertungsverbote ς
Widerspruchslösung des BGH

ÅInhalt: Entstehen des Beweisverwertungsverbotssetzt
voraus,dass

üVerteidiger

üodernachBelehrungder Beschuldigteselbst

der Verwertung bis zu dem in § 257 StPOgenannten
Zeitpunktwiderspricht
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IV. Wichtige Beweisverwertungsverbote ς
Widerspruchslösung des BGH

ÅHintergrund:

üUrsprünglich(etwa BGH,Besch. v. 07.03.2006 - 1
StR 316/05): Disponibilität der durch die
Beweiserhebung verletzten Rechte des
Beschuldigten und damit auch des
Beweisverwertungsverbotes

üBGH,Urt. v. 9.5.2018ҍ5 StR17/18: Gedankedes
subsidiärenRechtsschutzes; Widerspruchnicht als
Voraussetzungdes Verwertungsverbots,sondern
der Rügemöglichkeitin der Revision
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Aktuelle Entscheidung: BGH, Urt.v. 9.5.2018ҍ р StR
17/18, NStZ 2018, 737 f.

(1) Die Erhebungeines Widerspruchsist auch bei Beweisverwertungsverboten,die aus
Fehlern bei einer Wohnungsdurchsuchungresultieren sollen, Voraussetzungeiner
entsprechendenRevisionsrüge. [...] Beweisverwertungsverbote,die aus einem Verstoß
gegenVerfahrensvorschriftenbei der Beweisgewinnungabgeleitetwerden,werdendurch
denjeweiligenGesetzesverstoßbegründetund sindin jederLagedesVerfahrensvonAmts
wegenzu beachten[...] . Unterlässtes der verteidigteAngekl., in der Hauptverhandlung
der Beweisverwertungzu widersprechen,führt dies für die Revisionzur Rügepräklusion
[...]. Das Recht, sich auf das Verwertungsverbotzu berufen, geht verloren, wenn der
verteidigte (oder entsprechendbelehrte)Angekl. in der tatrichterlichenVerhandlungder
Verwertungund der ihr vorangehendenBeweiserhebungnicht widersprochenhat [...].
Sinnund Zweckder Widerspruchsobliegenheitist es,auf denEinwanddesBetroffenenhin
demTatgerichtin der Hauptverhandlungdie Möglichkeitund Veranlassungzugeben,dem
gerügtenVerfahrensfehlerfreibeweislichim Einzelnennachzugehen[...]. Demverteidigten
Angekl. (und den sonst von einem BeweisverwertungsverbotBetroffenen) wird im
Interesseder Schonungvon Justizressourcenςorientiert am Subsidiaritätsgedankenςdie
frühestmöglichezumutbare Geltendmachungeiner Rechtsverletzungabverlangt,um in
der Hauptverhandlungvor dem Tatgerichtdie Fragedes Verwertungsverbotseingehend
prüfen und gegebenenfallsAbhilfe schaffen zu können. Dementsprechendfolgt die
Begründungdes Widerspruchserfordernissesnicht aus der Dispositionsbefugnisdes
Angekl., sondernausdemGedankensubsidiärenRechtsschutzes. EineDifferenzierungdes
Widerspruchserfordernisses innerhalb unselbständiger Beweisverwertungsverbote
überzeugtdeshalbnicht [...].
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IV. Wichtige Beweisverwertungsverbote ς
Widerspruchslösung des BGH

ÅAnwendungsbereich: 

üentwickelt zu Verletzungen der Belehrungspflichten 
nach § 136 I 2; 

üübertragen u.a. auf Verstoß gegen § 168c Abs. 5, 
Verletzungen der Anordnungsvoraussetzungen bei VE 
und TKÜ, unterbliebener Belehrung nach Art. 36 Abs. 1 
WÜK

üNach BGH, Urt.v. 9.5.2018ҍ р StR17/18 anwendbar 
bei allen unselbstständigen Verwertungsverboten
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IV. Wichtige Beweisverwertungsverbote ς
Widerspruchslösung des BGH

ÅKritik:

üEinführung einer gesetzlich nicht vorgesehene
Rügepräklusion

üVerantwortlichkeit der Strafverfolgungsbehördenfür
ein justizförmigesVerfahrenwird auf den Verteidiger
unddenAngeklagtenabgewälzt

üFehler des Verteidigers wirken zu Lasten des
Angeklagten
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IV. Wichtige Beweisverwertungsverbote ς
Beschuldigtenvernehmung, § 136

ÅFortwirken des Beweisverwertungsverbotsauf weitere
VernehmungenČ Verwertungsverbot?

(A) Qualifizierte Belehrung, dass die bisherigen Aussagen
nicht verwertbarsind

(str.), ob bei Unterlassender qualifiziertenBelehrung

üstetsVerwertungsverbot(Lit.) oder

ünur nach Abwägung zwischen dem Interesse an
Sachaufklärungund dem GerichtdesVerfahrensverstoßes,
insbes. ob sich der Beschuldigte sich durch seine
vorherigen Angabengebundenfühlte; dies sei i.d.R. bei
einerbloßenWiederholungder Aussagegegeben(BGH)
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IV. Wichtige Beweisverwertungsverbote ς
Zeugenvernehmung

Verstoß gegen Belehrung über Zeugnisverweigerungsrecht 
gem. § 52 I 3 

Č Verwertungsverbot

ċ § 52 soll Zeugen nicht nur vor dem Konflikt zwischen der 
Wahrheitspflicht und persönlicher Verbundenheit zum 
Angeklagten schützen, sondern auch Rücksicht auf die 
familiäre Verbundenheit des Angeklagten nehmen

(A) Wenn der Zeuge sein ZVR kannte und/oder auch bei 
Belehrung ausgesagt hätte
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Aufgabenbeispiel (original)

DerBruderCder A wird nachordnungsgemäßerBelehrung
durch den Ermittlungsrichtervernommen, seineςdie A
belastendeςAussagewird protokolliert und auf Video
aufgezeichnet. In der Hauptverhandlungverweigert C die
Aussageund ist auch nicht mit einer Verwertung seiner
früheren Angaben einverstanden. Ist die
Aussageverweigerungberechtigt?Kanndie Aussagedes C
beim Ermittlungsrichterdurch
a) VerlesungdesProtokolls,
b) VernehmungdesErmittlungsrichterssowie
c) Vorspielender Videoaufzeichnung
in die Hauptverhandlungeingeführt werden?



Prof. Dr. Anna H. Albrecht Kompaktkurs Strafverfahrensrecht WiSe2018/2019

IV. Wichtige Beweisverwertungsverbote ς
Zeugenvernehmung

Erstmalige Zeugnisverweigerung in der Hauptverhandlung, 
§ 252 

UmfassendesVerwertungsverbot, das neben Verlesung des
Protokollsauchdie Vernehmungder Verhörspersonuntersagt

ċEntscheidungüber Wahrnehmung des ZVR soll dem
Zeugenbisin die Hauptverhandlungerhaltenbleiben

ċVerlesungsverbotfolgt schonaus§ 250S. 2

ÅNach Rspr. kann Zeuge auf das BVV verzichten und
Verwertung der früheren Aussagedurch Vernehmungder
Verhörspersongestatten(str.)

ċ (P)KonfrontationsrechtdesAngeklagten



Prof. Dr. Anna H. Albrecht Kompaktkurs Strafverfahrensrecht WiSe2018/2019

IV. Wichtige Beweisverwertungsverbote ς
Zeugenvernehmung

ÅNach Rspr. Ausnahme (str.): Vernehmung der richterlichen 
Verhörspersonzulässig, wenn bei der Vernehmung im EV 

üdas Zeugnisverweigerungsrecht bestand, 

üder Zeuge darüber belehrt worden ist und 

üauf dieses verzichtet, also ausgesagt hat 

üstr. zudem, ob qualifizierte Belehrung erforderlich (2. 
Strafsenat in Vorlage an GS, BGH NStZ 2015, 710; 
Ablehnung durch GS unter BGH NJW 2017, 94)

ċhöheres Vertrauen in richterliche Vernehmung, vgl. §§251, 
254

ċ richterliche Vernehmung führe dem Zeugen die 
Ernsthaftigkeit deutlicher vor Augen
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Aufgabenbeispiel (original)

DerBruderCder A wird nachordnungsgemäßerBelehrung
durch den Ermittlungsrichtervernommen, seineςdie A
belastendeςAussagewird protokolliert und auf Video
aufgezeichnet. In der Hauptverhandlungverweigert C die
Aussageund ist auch nicht mit einer Verwertung seiner
früheren Angaben einverstanden. Ist die
Aussageverweigerungberechtigt?Kanndie Aussagedes C
beim Ermittlungsrichterdurch
a) VerlesungdesProtokolls,
b) VernehmungdesErmittlungsrichterssowie
c) Vorspielender Videoaufzeichnung
in die Hauptverhandlungeingeführt werden?
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Exkurs: § 254 StPO

Åist ausschließlicheineAusnahmevon§ 250Satz2

Ådaher ist die Vernehmungder Verhörspersonüber den
Inhalt einer nichtrichterlichen Vernehmung des
Angeklagtenweiterhinmöglich

Åausgeschlossenbleibt die Verlesungnicht-richterlicher
Vernehmungsprotokolle
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Aktuelle Entscheidung: BGH, Beschl.v. 23.5.2018ҍ п 
StR584/17, NStZ 2019, 106

= Vernehmungder Vernehmungsbeamtenwird durch Verlesung
von Niederschriften über polizeiliche Vernehmungen der
Angeklagtenergänzt

α9ƛƴŜsolche Verlesung lässt das Gesetz aber nur bei
Niederschriften über die richterliche Vernehmung des
Beschuldigtenzu (§ 254 StPO). Die Verlesungist ausdrücklich
nicht zum Zweckedes Vorhalts an die Vernehmungsbeamten
oder an den in der Hauptverhandlungabweichendaussagenden
AngeklagtenT. erfolgt. Danachwar die Verwertungder im Urteil
in indirekter Rede wiedergegebenenAngaben,die der in der
Hauptverhandlung schweigende Angeklagte K. und der
AngeklagteT. jeweilsbei der Polizeigemachthaben,unzulässig.ά
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IV. Wichtige Beweisverwertungsverbote ς
Zeugenvernehmung

ÅNichtaufklären eines Irrtums eines nach § 53
Zeugnisverweigerungsberechtigten, zur Aussageverpflichtet
zuseinČ Verwertungsverbot

ÅEigenverantwortlicheVerletzung der Schweigepflichtdurch
denZeugen= Strafbarkeitgem. § 203StGB

e.A.: BVV

ċVertrauensverhältniskönne nur dann entstehen,
wenn der Vertrauensmissbrauchnicht gegen den
Betroffenenverwertetwerdenkann

h.M.: keinBVV,

ċ Zeuge soll nur vor dem Konflikt zwischen
Wahrheits- und Schweigepflichtgeschütztwerden;
§ 53konstatierenur ein Recht,aberkeinePflicht
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Aktuelle Entscheidung: BGH, Beschl.v. 16.11.2017ҍ о 
StR460/17, NStZ 2018, 362

= Beweisantrag auf Vernehmung zweier Ärzte des mutmaßlichen 
Opfers über der fortbestehenden Schweigepflicht unterfallende 
Umstände 
α{ǘŜƘǘeinem Arzt nach § 53 Abs. 1 Nr. 3 StPO ein
Zeugnisverweigerungsrechtzu, so obliegt es ausschließlichseiner
freien Entscheidung,ob er sichnachAbwägungder widerstreitenden
Interessenzu einer Zeugenaussageentschließt. Lehnt der Patient es
ab, den Arzt von der Schweigepflichtzu entbinden,oder widerruft er
eine frühere Entbindungserklärung,so hat er keinenstrafprozessualen
Anspruchdarauf, dassder Arzt die Aussageverweigert [Χ]. Dasgilt
auchdann,wenn sichdieserdurch seineAngabennach§ 203 Abs. 2
Nr. 1 StGB strafbar macht [Χ]. Auch dann bleibt die Aussage
grundsätzlichverwertbar [Χ]. FürdasTatgerichtkommt essomit nicht
darauf an, ob der Berufsgeheimnisträgerbefugt oder unbefugt
handelt,sondernnur darauf,ob er seinZeugnisverweigertoder nicht
[Χ].
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IV. Wichtige Beweisverwertungsverbote ς
Zeugenvernehmung

BelehrungsfehlerbezüglichAuskunftsverweigerungsrecht,§ 55

ÅBeweisverwertungsverbotzugunstendesBeschuldigten?(str.)

e.A.: (+)

ċ Selbst-/Drittbegünstigungstendenz beeinträchtige
denWahrheitswertder Aussage

h.M.: (-)

ċ § 55 diene nur dem Schutzdes Zeugenvor einer
Pflichtzur Belastungder eigenenPersonoder eines
Angehörigen; Verletzung berühre nicht den
RechtskreisdesAngeklagten

Å Im VerfahrengegendenZeugenBeweisverwertungsverbot(+)

ÅKeineanalogeAnwendungvon§ 252
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IV. Wichtige Beweisverwertungsverbote ς
Durchsuchung

Verwertungsverbot bei Missachtung des Richtervorbehalts
nach§ 105StPO

(einschließlichfehlerhafterAnnahmevonGefahrim Verzug)

ÅBGH: kein Verwertungsverbotbei irrtümlicher Umgehung,
insbesondere,wenn richterlicher Beschlusserlangt worden
wäre(hypothetischerErsatzeingriff; str.); a.A. T.d.Lit.

ÅAnders bei bewusster oder willkürlicher Missachtungoder
groberVerkennungdesRichtervorbehalts

Å (P)ErforderniseinesWiderspruchs?
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IV. Wichtige Beweisverwertungsverbote ς
Durchsuchung

BGH,Urteil vom 6. Oktober2016ς2 StR46/ 15 = BGHSt61, 266= NStZ2017, 367
(VerstoßgegenRichtervorbehalt)
1. Die Zulässigkeiteiner Verfahrensrüge,mit der ein Beweisverwertungsverbot
wegen Fehlern bei einer Durchsuchungzur Sicherstellungvon Sachbeweisen
geltend gemacht wird, setzt keinen auf den Zeitpunkt des § 257 Abs. 1 StPO
befristeten Widerspruch des verteidigten Angeklagtengegen die Verwertung
voraus. Esbedarf auchkeiner vorgreiflichenAnrufungdesGerichtsgemäß§ 238
Abs. 2 StPO.
2. Ist beim Ermittlungsrichterein Durchsuchungsbeschlussbeantragt, ist auch
dann,wenn diesersichaußerstandesieht, die Anordnungohne Vorlageder Akte
zuerlassen,für einestaatsanwaltschaftlichePrüfungdesVorliegensvon Gefahrim
VerzugregelmäßigkeinRaummehr,esseidenn,esliegenneueUmständevor, die
sichnicht ausdem vorangegangenenProzessder Prüfungund Entscheidungüber
denursprünglichenAntragauf Durchsuchungergeben.
3. Der HypotheseeinesmöglichenrechtmäßigenErmittlungsverlaufskommt bei
grober Verkennung von Bedeutung und Tragweite des Richtervorbehaltsim
Rahmender Abwägungsentscheidungüber ein Beweisverwertungsverbotkeine
Bedeutungzu.
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IV. Wichtige Beweisverwertungsverbote ς
Durchsuchung

BGH,Urteil vom 09. Mai 2018ς5 StR17/ 18 = NJW2018,
2279
Leitsatz: Die Rüge unzulässiger Verwertung von
Durchsuchungsfundenerfordert einen Widerspruchin der
Hauptverhandlung.

Rn. 7: α5ƛŜErhebung eines Widerspruchsist auch bei
Beweisverwertungsverboten,die aus Fehlern bei einer
Wohnungsdurchsuchungresultieren sollen, Voraussetzung
einer entsprechenden Revisionsrüge. Soweit der 2.
Strafsenat ς in diesem Punkt nicht tragend ς die
gegenteiligeAuffassungvertretenhat [Χ], vermagder Senat
demnicht zufolgen.ά
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IV. Wichtige Beweisverwertungsverbote ς
körperliche Eingriffe

ÅDurchführungvon BlutentnahmedurchnichtärztlichePerson
Č h.M. Beweisverwertungsverbot(-)

ċ Sinn der Regelung ist Schutz der Gesundheit des
Betroffenen

(A) VorsätzlicherVerstoß

ÅGezielte Umgehung des Richtervorbehalts Č vgl.
Durchsuchung jedenfalls bei willkürlicher Annahme von
Gefahr im Verzug,bewusster und gezielter Umgehungdes
Richtervorbehalts,groberVerkennungder Rechtslage

ÅBrechmitteleinsatz: nachnicht durch§81a gerechtfertigt((P)
nemo-tenetur-Grundsatz; EGMR: Verstoß gegen das Verbot
unmenschlicher und erniedrigender Behandlung, Art. 3
EMRK)
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IV. Wichtige Beweisverwertungsverbote ς
Eingriffe in das APR

TeilweiseausdrücklicheRegelung,s.o.; im Übrigen:
ÅFrüherDreisphärentheorie: Differenzierungdanach,ob Eingriffin
üSozialphäre: uneingeschränkteVerwertbarkeit
üSchlichte Privatsphäre: Abwägung zwischen

Strafverfolgungsinteresse (Tatschwere, Bedeutung dse
Beweismittels)und Schutzder Privatsphäre(Intensität des
Eingriffs)
z.B. Tagebuchaufzeichnungen,soweitsieStraftatenbetreffen

ü Intimsphäre: unantastbarer Kernbereich, in den nicht
eingegriffenwerdendarfČ absolutesVerwertungsverbot
z.B.: Selbstgespräche,auch in Krankenzimmerund PKW;
Tagebuchaufzeichnungen,soweit sie eigene Neigungenund
Phantasienbetreffen

ÅMittlerweile BVerfG: Nur Differenzierung zwischen
unantastbaremKernbereichundabwägungsoffenerPrivatsphäre
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V. Fernwirkung von Beweisverwertungsverboten

ÅFernwirkung: Wenn ein Verwertungsverbot auf
Beweismittel,die auf Grundlageeines unverwertbaren
Beweismittelserlangtwurden,erstrecktwird

BGH: KeineFernwirkung

a.A.: Fernwirkung(fruit-of-the-poisonous-tree-doctrine)

teilweise (A), wenn Beweismittelhöchstwahrscheinlich
auch ohne Verstoß erlangt worden wäre
(=hypothetischerrechtmäßigerErmittlungsverlauf)

d.A: Abwägung

v.A.: Schutzzweckder verletztenVorschrift
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VI: Verwertungsverboten bei rechtswidriger 
Beweiserlangung durch Private 

ÅH.M.: grds. kein Verwertungsverbot, da sich die
Vorschriften der StPO nur an Strafverfolgungsorgane
richten

ÅAusnahme

ü Beweiserlangungunter eklatantemVerstoßgegendie
Menschenwürde

ü Verwertung würde einen erneuten Grundrechts-
eingriffdarstellen

ü Die Privatperson hat im Auftrag der Strafverfol-
gungsbehördengehandelt



Rechtskraft und Rechtsmittel
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Aufgabenbeispiel (original)

Å A wird wegen eines Verbrechensdes räuberischenDiebstahls vom
AmtsgerichtTiergarten- Schöffengericht- zu einer Freiheitsstrafevon
einem Jahr und sechs Monaten verurteilt, deren Vollstreckungzur
Bewährungausgesetztwurde.

Å Bwird wegeneinesVergehensdesHausfriedensbruchsvom Amtsgericht
Tiergarten- Strafrichter- zueinerGeldstrafevon 15 Tagessätzenzu je 50
ϵverurteilt.

Å C wird vom LandgerichtBerlin - großeStrafkammerals Schwurgericht-
wegen eines Verbrechensdes Totschlagszu einer Freiheitsstrafevon
zehnJahrenverurteilt.

Aufgabe: Erläutern Sie die A, B und C gegendiese Verurteilungen und
gegebenenfallsim weiteren Verfahrensverlaufzur Verfügungstehenden
Rechtsmittel. DiskutierenSiesodann,ob die von Ihnen ggf. festgestellten
Unterschiede sachgerecht erscheinen und welche alternativen
RegelungskonzepteSiesichvorstellenkönnen.
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Rechtskraft des Urteils

ÅRechtskraft: Endgültigkeit und Maßgeblichkeit der
getroffenenEntscheidung

üFormelle Rechtskraft: UnanfechtbarkeitČ führt zur
Vollstreckbarkeit

üMaterielle Rechtskraft: Auslösender Sperrwirkung=
Strafklageverbrauch

ÅTeilrechtskraftmöglich,wennmit demRechtsmittelnur

ü der Strafausspruch

üdas Urteil hinsichtlich eines Teils der abgeurteilten
prozessualenangegriffenwird
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Rechtskraft des Urteils

Ausnahmen

ÅWiederaufnahme zugunsten (§ 359) oder 
zuungunsten des Beschuldigten (§ 362)

ÅRevisionserstreckung auf Mitverurteilte (§ 357) 

ÅAufhebung des Urteils durch das BVerfG bei einer 
erfolgreichen Verfassungsbeschwerde (§ 95 II 
BVerfGG)

ÅWiedereinsetzung in den vorigen Stand (§ 44)
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Grundlagen Rechtsbehelfe

ÅOrdentlicheRechtsbehelfe:

ü Beschwerde (§ 304 ff.)

ü Berufung (§ 312 ff.)

ü Revision (§ 333 ff.)

ü Einspruch gegen Strafbefehl (§§410 ff.)

ė Außerordentliche Rechtsbehelfe: Wiedereinsetzung (§§44 ff.), 
Wiederaufnahme (§§359 ff.), Verfassungsbeschwerde (§§90 ff. 
BVerfGG)

Å Rechtsbehelfe setzen eine Beschwer voraus 

Å Verbot der reformatio in peiusbei Berufung (§ 331), Revision (§ 358 II) 
und Wiederaufnahme (§ 373 II), wenn Einlegung durch oder zugunsten 
des Angeklagten oder durch seinen gesetzlichen Vertreter

Å Verzicht und Rücknahme möglich
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Gericht: Instanzenzüge mit Besetzung

Revision

Berufung

1. Instanz

= Berufsrichter / ֙ = Schöffe 

BGH

LG
֙ ( ) /֙ 
֙ ֙

OLG
( )

AG
/ ֙ ( )֙

OLG BGH

LG
֙ ( )֙
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Kurzüberblick Berufung

ÅErneute Tatsacheninstanz, sowohl in tatsächlicher als auch 
rechtlicher Hinsicht umfassende Neuverhandlung; 
Beschränkung möglich, §§318, 327

ÅStatthaftigkeit: gegen Urteile des Amtsgerichts (Strafrichter 
und Schöffengericht), § 312; bedarf aber in Bagatellverfahren 
nach § 313 der Annahme

ÅZuständigkeit: grds. kleine Strafkammer des Landgerichts, 
§§74 III, 76 I 1 GVG

ÅEntscheidungsmöglichkeiten: Verwerfung der Berufung als 
unzulässig (§ 322), Einstellung des Verfahrens nach § 260 III 
oder Aufhebung des Urteils und eigene Sachentscheidung 
(§ 328 I) oder Verweisung an zuständiges Gericht (§ 328 II)
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Kurzüberblick Revision

ÅReine Rechtsfehlerkontrolle(materielles Recht und 
Verfahrensrecht) auf Rüge hin; Erfolg aber nur dann, wenn Urteil 
auf dem Rechtsfehler beruht, § 337 S. 1, was bei den absoluten 
Revisionsgründen vermutet wird, § 338 

ÅStatthaftigkeit: gegen Urteile des Amtsgerichts (Sprungrevision), 
§ 335, Urteile des Landgerichts in 1. oder 2. Instanz und Urteile 
des OLG in 1. Instanz, § 333

ÅZuständigkeit: OLG, wenn gegen Urteil des AG oder 
zweitinstanzliches Urteil des LG (§ 121 I Nr. 1 a, b) GVG; 
ansonsten BGH (§ 135 GVG)

ÅEntscheidungsmöglichkeiten: ohne HV durch Beschluss in den in 
§ 349 I, II, IV genannten Fällen (unzulässig, offensichtlich 
unbegründet, einstimmig begründet); im Übrigen durch Urteil; 
bei Begründetheit Aufhebung und Zurückverweisung oder eigene 
Sachentscheidung
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Aufgabenbeispiel (original)

Χ Es kommt zu einem Strafverfahren vor dem zuständigen
Landgericht. Das Gericht hatte in der Hauptverhandlungeinen
psychiatrischenSachverständigenhinzugezogen. Es gelangte nach
Durchführungder Beweisaufnahmezwar zu der Überzeugungder
Täterschaftdes A, es konnte jedoch nicht ausschließen,dassA seit
Anfang August 2016 an einer plötzlich aufgetretenen
Persönlichkeitsstörunglitt, wonacher zwarwusste,dassdas,waser
tat verboten war, aber nicht fähig war, nach dieser Einsicht zu
handeln. Das Gericht ging in seinem Urteil deswegen von
Schuldunfähigkeit aus und sprach A frei. Eine Maßregel,
insbesonderenach§ 63 StGBwurde nicht verhängt,weil dasGericht
annahm,dassjedenfallskeine Wiederholungsgefahrgegebensei. A
hält das Urteil für einen Skandal, da er die Tat nach seiner
DarstellungwederbegangenhabeundauchnichtαǾŜǊǊǸŎƪǘάsei.
Kann A gegen die Entscheidungdes Landgerichtsein zulässiges
Rechtsmitteleinlegen?
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BGH, Beschl.v. 14.10.2015ҍ м StR56/15 
= Fall Mollath

α5ƛŜAufgabeeinesStrafverfahrensliegt in der justizförmigenPrüfung,ob
gegenden Angekl. ein staatlicherStrafanspruchbesteht (Χ). Kannkeine
strafbare Tat festgestellt werden und kommt keine Maßregel der
Besserungund Sicherungin Betracht, so ist damit die Aufgabe der
Strafrechtspflegeim einzelnenStrafverfahrengrundsätzlicherfüllt. Dem
Angekl. magim Einzelfallzwardaranliegen,auseinembestimmtenGrund
ςetwa wegenerwiesenerUnschuldςfreigesprochenzu werden. Insoweit
stehenseinemVerlangenaberdie Interessender staatlichenRechtspflege
entgegen, der die Feststellunggenügt, dass gegen den Angekl. kein
Strafanspruchbesteht und keine Maßregel in Betracht kommt. So wird
etwa auch bei nicht hinreichendem Tatverdacht gegen den
Angeschuldigtendas Hauptverfahrennicht eröffnet (§ 203 StPO),selbst
wenn dieserdasInteressehabensollte, sichöffentlich von den gegenihn
erhobenen Vorwürfen zu reinigen. Die allgemeine Aufgabe der
Strafrechtspflege zwingt aus prozesswirtschaftlichen Gründen zur
Beschränkungim einzelnenStrafverfahren,insbesondereum eineuferlose
Ausweitungder Beweisaufnahmezuvermeiden.
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BGH, Beschl.v. 14.10.2015ҍ м StR56/15 
= Fall Mollath

αIŀǘder Angekl. daher keinen Anspruch darauf, aus einem bestimmten
Grundfreigesprochenzuwerden,sokannihm auchnicht dasRechtzustehen,
einen solchenAnspruchdurch ein Rechtsmittelgeltendzu machen[...]. Eine
Beschwerkannsichdeshalbfür den Angekl. nur ausder Entscheidungsformel
desUrteils ergeben. Einihm günstigeresErgebnisalsdie Freisprechungkann
der Angekl. nicht erzielen. [Χ] Auf den Fall der Freisprechungwegen
Schuldunfähigkeithat der BGHdieseGrundsätzein der Vergangenheitbereits
angewendetund dem Angekl. die RechtsmittelbefugnismangelsBeschwer
verwehrt (Χ.). DerSenatsiehtkeinenAnlass,vondieserRspr. abzuweichen.
b) NachMaßgabedessenist der Angekl. durch dasfreisprechendeUrteil der
StrKnicht beschwert. [Χ]
Aus verfassungsrechtlichen Vorgaben, die in extrem gelagerten
Ausnahmefällenzu einer Durchbrechungdieser Grundsätzeführen können,
ergibt sichvorliegendnichtsanderes.Χ
Die Rspr. des EGMRgibt gleichfalls keinen Anlass, das Erfordernis der
Tenorbeschwer für die Zulässigkeit der strafprozessualen Revision
aufzugeben. [Χϐά
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Aufgabenbeispiel (original)

Å A wird wegen eines Verbrechensdes räuberischenDiebstahls vom
AmtsgerichtTiergarten- Schöffengericht- zu einer Freiheitsstrafevon
einem Jahr und sechs Monaten verurteilt, deren Vollstreckungzur
Bewährungausgesetztwurde.

Å Bwird wegeneinesVergehensdesHausfriedensbruchsvom Amtsgericht
Tiergarten- Strafrichter- zueinerGeldstrafevon 15 Tagessätzenzu je 50
ϵverurteilt.

Å C wird vom LandgerichtBerlin - großeStrafkammerals Schwurgericht-
wegen eines Verbrechensdes Totschlagszu einer Freiheitsstrafevon
zehnJahrenverurteilt.

Aufgabe: Erläutern Sie die A, B und C gegendiese Verurteilungen und
gegebenenfallsim weiteren Verfahrensverlaufzur Verfügungstehenden
Rechtsmittel. DiskutierenSiesodann,ob die von Ihnen ggf. festgestellten
Unterschiede sachgerecht erscheinen und welche alternativen
RegelungskonzepteSiesichvorstellenkönnen.


